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.VERGANGENHEIT NACH MASS UND VON DER STANGE~ . 

TMAGE UND IMAGEPFLEGE VON JURISTEN 
IN LAUDATIONES UND NEKROLOGEN* 

l. Einleitung 

Goffman «(967) hat die allgemein verbreitete Tendenz. sich anderen gegenüber ideal 
zu präsentieren, sich bei ihnen ins rechte Licht zu rücken, eingehend beschrieben 
und analysiert. Er weiSt uns nach, daß wir bei Tnteraktionsprozessen in der Regel 
das Ziel verfolgen , daß andere uns für das halten, wofür wir gehalten werden wollen. 
Das heißt: wir sind darauf aus, den Eindruck, den andere von uns gewinnen sollen, 
zu manipulieren . Goffman beschreibt auch die verschiedenen Techniken, mit deren 
Hilfe wir solche Eindrucksmanipulalionen betreiben und dafür sorgen. daß die 
»Fassade" . die wir gegenüber unserem Publikum errichter haben, nicht »brüchig« 
wird oder gar zusammenbricht . Luhrnann (1964, insb. Kap. 8) hat diesen, auf 
face-to-face-Situationen zugeschnittenen Ansatz GoHmans auf formale Organisa­
tionen übertragen mit der plausiblen Unterstellung. daß auch »ein soziales System 
eine wirksame Selbstdarstellung der eigenen Bedeutung (benöligt)~ (Luhmann 1964. 
('3)" Und analog zu Goffman weist Luhmann darauf hin, daß diese »wirksame 
Selbstdarstellung der eigenen Bedeutung« »nicht einfach vorhanden (ist). sondern 
konstiruiert, ausgebaut, laufend gepflegt und verbessert werden (muß)« (Luhmann 

1964. ('3)' 
Es erscheine reizvoll. die Brauchbarkeit dieses Ansatzes am Beispiel der Juristischen 
Profession zu demonstrieren und herauszuarbeiten. welches »Image« sie von sich 
selbst enrwirf l und welche Techniken der Imlgepflege sie in der Regel anwendet. Es 
iSl zu vermUten, daß die juristische Profession ein spezifisches Repertoire an 
Praktiken resp. Strategien zur Errichtung und zur Wahrung ihres ,.Images« besitzt. 
Die juristische Profession bietel sich allein schon deshalb an, weil sie über eine große 
Zahl von Publikationsorganen verfügt (allein schon ein IndikaroT für den hohen 
Professionalisierungsgrad I). die den schönen Brauch pflegen, verdienee und angese­
hene Mitglieder der Profession zu gegebenen Anlässen (GeburtStag, Emeritierung. 
Todestag elc.) mll einer laudatio bzw . einem Nachruf zu ehren. Außerdem kennt 
die juristische Profession die übung, besonders hoch angesehene Berufsangehörige 
(die in der Regel dem Subsystem Wissenschaft verbunden sind) mit einer »Fest­
schrift« zu ehren. Für einen Sozialwissenschafuer, der auszieht. das Selbstverständ­
liche unseibstversCindlich zu machen. ist also eine reichhallige Materiallage vor­
handen . 

". Der Unttnitcl i" vOn Berger (':17" 64, K3pi,clüb<rschrifl) e",~ehen , weil seine Kapi,clüberscorif, die 
m;1 der vorliegendeo Arb,it vertolgtf 'ntenUon am Irdftnd«cn wi~<rgib!. Die Arheit selbs. vemeh. 
sich ..ts ein undulgefordert erslcH,er Bei",g zur (beim Suw.Jd V erJ~g) :u>g.kund;gten F.mchrilt fiir 
Hans Karl Filbinger zum 6S . Gebumug. - Erhard Blankenburg. Wolf linder. Fritz S.,ck. Heinz Sltin<1"1 
\lnd Ernst W;IIig h.ben eine friihere F,ssung kril;S<:h du rchgel ... cn . Mein O,nk >n 1fiC"Scr Stelle so/l 
Mängel Und Schwichen niebl umvcneilen - rot es aber in Wirklichkeit doch! Roll Müller. ein -Jüngor 
des Rcchu. , WH mir beim Sammeln dcr I.udalion« \Jnd Ncholo~e behiJn;ch. 

! Einen ähnlichen Versuch lur H. Qu.rirsch mir der Arb~ir • Probleme der Selbs.darstellung des S.,arcs. 
(Reihe Rech, und St>.". Heft 4781479. Tubing.n (977) unlernommen. Auch er bezieh, ,ich ..,.plizi, ,ui 
di~ gcn.""" Arbci. Goffmms. 
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Gegen die beabsichtigte Vorgehensweise könnte eingewandt werden, daß durch sie 
die .. ideelle Sphäre~ (Simmel)' der jeweils geehrten Persönlichkeit verlelz.t und der 
durch "Anstand« bzw. Konvention gebotene Takt nicht gewahrt werde. Dieser 
Einwand trifft jedoch nicht zu, da sich - wie noch zu zeigen sein wird - in den 
ausgewählten laudationes und Nekrologen kaum Einlassungen finden, die diese 
~ideeUe Sphäre~ berlihren) urtd wir uns darüber hinaus nur solchen Themen 
z.uwenden, die - gleichgültig von wem und für wen die laudatio resp. der Nekrolog 
verlaßt worden< ist - regelmäßig wiederkehren. Da diese Themen häufig vorkom­
men. scheinen sie für die juristische Profession Bedeutung zu haben und nicht für 
die jeweilige Einzelperson. Nicht nur deshalb. weil bestimmte Themen regelmäßig 
wiederkehren. kann von einer Encindividualisierung gesprochen werden, sie liegt 
auch deshalb vor. weil sich auch die sprachlichen Formen. in denen diese Themen 
abgehandelt werden. in der Regel auffallend gleichen .• Zwischen Sprache und 
Denken herrscht eine so enge Verflechtung, ein so vollständiger und subtiler 
gegenseitiger Verweisungs- und Formungszusammenhang, daß man sich der Spra­
che als eines empfindlichen Indikators für Werte und für soziale, organisations- und 
statusmäßige Identifikationen bedienen kann« (Edelman 1976, [54)' In diesem Sinn 
sprechen wir von der ~sozi;t.len Topik« (Popiez) der juristischen Profession: es 
handelt sich um jenen Karalog von wpoi, die für diese soziale Gruppierung 
spezifisch sind. 
Die häufig vorkommenden (typischen) Themen, die die Selbsedarstellung beschäfti-

, Das diesbc-züglichc 2im bei Simmcll.Ulet: " . .. 11m jeden Mensch"n (liegt) cine id"dl. Sphäre. noch 
versclliedenen Rich'ungen und verschiedenen Penonen gegtnube, freilich ungleich groß, in die m>n 
nichl eindringen hnn, ohne den Persönlichkcil>wet1 des Individuum, zu zerstören. (Simmd 195&, ,6S). 
Ein "tus3lzlichcr Indikator hierlür ist die außerst sdlene E.wohnung d"r Ehefrau dts Jubil,rs bzw. de, 
V~($lorbcnco. Bei '0' laud"iones (dirjemg<n lUS Fesrschrilten nich, dnugercchnct) und Nach",len 
I;cschi.h, dies 7m.!. Auch hier schallt die Sp ... ehschablone zu,än.liche DiSl~nz: "an der Sei,e der 
,Iaborum periculorumquc soci". (2. B. ZSIW 197'.5; NJW 1,61. HO) iSl ,one belieb,e Fom,ulicrung. 
die en,individuali,ien. 
Es wurden durchge«he,,: ss N.chrufc. 46 I.ud.,inn .. lu Gebunsl.\gen und J> budltionel aus An"'ß 
einer Femehrill. Die Au.sw>.hl erfolg .. uns},Slem"i,ch. S.nfTcch, \c.r sind allerdings uberrepr.i .. nliert. In 
den senann!en Z~nlen sind sowohl jene FäUc toth..!,en. bei denel\ ei" und diesdb. Person zu .inem 
bestimmlen Ereignis mehrere laudation<>< erh.hen h.l •• Is auch iene Fälle, bei denen ein und derselben 
PerSon zu verschiodenen Ereignis .. n (z. B. zum 70. u. 71 . GebunSl"S) jeweils eine l,ud.Hio zugceign~ 
worden i.l' . Die meisten der her.!ngezogenen laud .. iones und N~chrufe wurden nach 194f verfaßt. 
Sowohl die Verfasser wie die Adres<'l{en der hier zi,iert~n Wurdigungen gchören in der Mehrz:lhl jener 
JuriSlengener.!,ion an, die die .Zei, der Vers'rickung. ,bzu.1rbeiltn h". Erwihnenswert i .. ~ull<Tdem. 
d~ß sich .H"IJ,gungs-Cliq" .... f«",ellen lassen, dcren Mi,glieder (die in du Regt! un,erein:lJlder in 
A!hell.<Zuummenh:ingen SIchen bzw. gesunden h.ben) sich wt<:hselsei,ig laud'lionc. zueignen. Eine 
1"Olehc .Huldigungs·Cliqu~. b,lden beISpielsweise die Slr.lfrechdcr, die an der . Großen Srr~fr~eh,src' 
form. be,eiligl gewC"$en ,ind. 
Um den Persönliehkeirswert der Gcwürdig""1l nich, anzuus,en, werden im Texi Ver!>,><:r und Adre" .. 
nichl gen.nn'; im TexI wird nur d2.S jeweilige ErSLhcinungsj>.hr .ngcgcbeD. Dabei werden die folgenden 
Abkürzungen gCbrluchl: N = Nekrolog; l "" lauda,io; F = Fcst.I'Chrif<: R = Rezension (komm, nur 
einmal vor!) . Um .ine Kontrolle der angegebenen Zn>!e dennoch zu ermöglichen, werden die Funrulcl-
1m (in der im Text eingeh.I •• nen Reihenfolge) hier ,ufgduhrt: NJW 1977, &45; NJW '9! J, '54'; DRZ 
(Deutsche Reeh,szciISchrih) '949, '06; NfW '974. lJI f; DOV 1972,6)9; NJW 1976,7°7; ZS,W '974. 
4; NJW '977,845; DOV 1970. J80; ZS,W '977.87'; ZS,W 1977.871; NJW 197,.65 I; ZS,W '956, 5' I; 
ZS,W '961, S60; NJW 197\, 116); NJW '971, '16J; NJW (95). 114'; NJW 1911. 6S} L; NJW '977. 
84f; NJW '977. 841; NJW 1977. 84 5: JZ 1977, '78; JZ 19f6. 1JO; JZ 196), 451; ZS,W 19S 6, 519 L; 
NJW 19j6, 707; ZS,W '978. ,; NJW '977. ,,86; JZ (95),64\; JZ '96), 4P; J:csr~chrif, D«heI1977, I, 

femchrift (ur Hein;.z 197'.51.; JZ '971.66; NJW '947'48, ,80; DRZ '9-19, 106: JZ 197'. S99; NJW 
1917. lSSo; NJW '958. ,864; JZ 1961 , )1); DRZ '949. 106; NJW 1974, 2JIS; NJW 197~, ')15; ZS,W 
196" I; JZ (97), 469; NJW '977.845: JZ 1977, 178; NJW 1976• 707; F~sljchri/, Dreher 1977. 5; JZ 
'97',599; NJW '918, 1864; DRZ '9~9. 106; JZ '916. ))0 ; Fc.S\Schr,ft Frank '9)0, V; NJW '90, 'l 'Il; 
JZ (97),47°; NJW '97,,65'; NJW '977, S4\;ZS,W '971,4;JZ '971, 19(5;NJW 1977, ,S"JZ '970. 
)86; JZ '970. )86; NJW 1976. 1080; NJW '9770 )7); NJW '97', 179; NJW ,,68, 78f; Fenschrift 
Dreher '977. '; DOV '974 . l0S; NJW 1974, 1110; ZS,W '974,); ZS,W 196), 17S; ZS,W '974,); NJW 
'961. 449; ZS,W 19S6, 1; JZ '976. ,88. Die.e Ang.ben b~j.hen ~ich auf die per Kleindruck 
hervorgehobenen Zitale! 

2J 
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gen, verweisen beinahe alle auf jene »doppelte Problematik«, mie der immer dann zu 
rechnen ist, wenn gesamtgesellschafdiche Funktionen im Interesse kontinuierlicher, 
sachgemäßer Erledigung an besondere Berufsgruppen resp. -rollen delegiert werden 
(hierzu und zum folgenden: Luhmann 1972, 288 f.) Einerseits bringt die Betreuung 
gesamtgeselLschaftlicher Funktionen erhebliche Risiken für die betreffende Berufs­
gruppe und ihre Mitglieder mit sich (deren Interesse an der Instjtutionalisierung von 
Mechanismen zur Risikoabwehr bzw. -minderung dann groß ist), andererseits 
eröffnet diese Delegation Chancen zur Monopolisierung eines nicht allgemein 
zugänglichen Wissens und Könnens, woraus wiederum Chancen zur »Machtennal­
tung im Eigeninteresse« (Luhmann) resultieren, was Shaw zu der Bemerkung 
veranlaßte, daß jede Profession eine Verschwörung gegen die Allgemeinheit dar­
stellt. Diese »doppelte Problematik« spiegelt sich auch in den laudationes und 
Nekrologen wider (und, wie Adorno vennuret, auch im Jargon: "In Berufsgruppen. 
die, wie das so heißt, geistige ArbeiJ verrichten, zugleich aber unselbständig und 
abhängig sind oder wirtschaftlich schwach, ist der Jargon Berufskrankheit« 
(Adorno 1974, 18). 
Indi!utor für die" Verarbeitung« dieser "doppelten Problematik« isr der ständige 
Bezug auf gesamtgesellschaftliche Werte (I. Der apolitische Diener an der Sache) 
und die ständige Erinnerung an ein spezifisches, auf diese »zentralen Grundwene« 
bezogenes berufliches Ethos (2. Griechen, Preußen, Gentlemen). Der der juristi­
schen Profession eigene "gehorsame Dienst an den Mächtigen« (Dahrendorf) und 
die (vor dem Hintergrund der Faktizität historischer Geschehnisse) nicht unbegrün­
dete Furcht vor »moralischer Korruption« (Chapman), hinter der die Bereitschaft 
(des Apparats) vermutet wird, »für jeden zu arbeiten, der sich der Herrschaft über 
ihn einmal zu bemächrigen gewußt hat« (Weber '9U, 669), fordern demnach zur 
idealen Präsentation besonders heraus. Zum »Mythos« der Dienstklasse gehört 
deshalb die Legende vom »neutralen, apolitischen Sachwalter des Allgemeinwohls« 
(I. Der apolitische Diener an der Sache; 7. Der Mann der Mitte); die Idealisierung 
arbeitet hier in Richtung auf allgemein akzeptierte Werte (zentrale Grundwene) und 
zeichnet das Selbstponrait des "gerreuen Eckans der Rechtsidee«, das vergessen 
machen soll, daß die »Diensddasse (der deutschen Juristen) zur Herrenschichc« 
(Dahrendorf 1965, 260) geworden ist, d. h. die »Experten des Rechts" zugleich auch 
zur Machtelite zu rechnen sind. Zum »Mythos« der Dienstklasse gehön auch der 
Dienst an der bestehenden »Ordnung«, die Stabilität und Kontinuität verkörpen. 
Innerhalb der Dienstklasse herrscht eine Geisteshaltung vor, "für welche Stabilität 
der politischen Macht ein hoher Wen ist. Den StatllS quo umgibt gleichsam die Aura 
einer höheren Ordnung", (Morstein Man: 1963,9°, zitiert nach Häußermann 1977. 
9}). Dauer und Ordnung haben eine für die Bewußtseinsbildung tragende Bedeu­
tung erhalten: im "Ordnungswert" der bestehenden Verhältnisse (als Besrandhaben 
der Verhältnisse) (vg). Popitz T968, 36). Insoweit wirkt der status quo wie eine 
lnsritlltion, die nur geringfügige (inkrementaJe) Änderungen zuläßt. Die Reform­
strategie des Inkrementalismus ist Ausdruck der Liebe zur Tradition, der in den 
Huldigungen überaus auffällig gehuldigt wird (7. Der Mann der Mitte; 8. Die 
bewahrende Änderung und das Wächteramt; aber auch; 3. Der juristische Familien­
roman). 
Die Monopolisierung der Betreuung des Rechts durch die juristische Profession 
- ein Prozeß der DSchließung nach außen« (Weber) - setzte (wie bei vergleichbaren 
Prozessen der »Schließung nach außen,,) eine »ständische« Entwicklung in Gang. 
Auch ein »Berufsstand" ist "Stand« insofern nämlich, als an seine Mitglieder die 
Zumutung einer spezifischen Lebensführung (in der die spezifische Standesehre 
zum Ausdruck kommt (Weber)) gerichtet wird. Srandesehre besagt Dist.aI1z und 
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Exklusiv;tät und drückt sich in den vorn Stand betriebenen "Stilisierungen« des 
Lebens aus: beispielsweise in dilettierenden Arten der Kunstübung oder in der 
Discanzierung von gewöhnlicher physischer Arbeit oder in der" Verklärung« der 
tatsächlich ausgeübten BeruIstätigkeiten. Auch hiervon finden sich in den laudatio­
nes und Nekrologen Spuren (2. Griechen. Preußen. Gentlemen; 4. Meister und 
Menschen; 5. Der wissenschaftlich fundierte Praktiker). 
Das, was die Verfasser der laudationes und Nekrologe über die juristische Profes­
sion aussagen. ist erheblich geprägt von der sozialen Organisation gegenseitiger 
Huldigungen (vgl. auch die Fußnote 4). Was in den herangezogenen Texten 
geschildert wird, unterliegt insofern einer "doppelten« Selektion, als die Juristen 
6ner bestimmten Generation und innerhalb dieser nur bestimmte Juristen in dieser 
tradierten Form von laudationes und Nekrologen miteinander verkehren (Bei der 
jüngeren Juristengeneration werden sich ähnliche Zime auch dann schwer finden 
lassen. wenn diese Juristen einmal SO Jahre und älter sein werden; allerdings ließen 
sich auch bei der jüngeren Juristengeneration .funktionale Äquivalente~ zu der 
Verkehrsform gegenseitiger Huldigungen aufzeigen: etwa die Verkehrrlorm. die 
sich durch Rezensionscliquen manifestiert, die bestimmten _Schulen~ angehören 
und sich durch die Pflege ganz bestimmter Sprachstile bzw. topoi auszeichnen). 
Insofern handelt es sich bei dem (hier skizzierten) Selbstportrait - und hierauf ist 
besonders hinzuweisen - um ein freilich selbstentworfenes »Zerrbild ,< der juristi­
schen Profession. bei dessen Betrachtung die Angriffe der sog. Diffamierungssozio­
logie eher entlastend wirken. 
Das Darste.llungsrepertoire der juristischen Profession bildet sich in den laudationes 
und Nachrufen ab; die dort betriebenen Idealisierungen weisen insofern .. System« 
auf, als sich »selbst bei einer schlidnen chronologischen Darstellung das Problem 
(erhebt), was unbedingt mitgeteilt werden sollte, da offenbar nicht alles. was der 
(Jubilar bzw. VerslOrbene) je getan hat. so einfach wiedergegeben werden kann. Mit 
anderen Wonen stellt sich selbst für einen simplen Tatsachenbericht in zeitlicher 
Reihenfolge die Frage nach einer (elativen Bedeurung von Ereignissen~ (Berger 
[97[. 64 f.; in Klammer eigene Einfügung). Jede Rückerinnerung an vergangene 
Zeitea und Taten unterliegt dem Zwang zur »selektiven Wahrnehmung". "Gemeint 
ist damit, daß wir in jeder Situation mir ihrer schier unbegrenzten Zahl von 
wahrnehmbaren Dingen ta[sächlich nur die wahrnehmen, die etwas bedeuten für 
das, was wir gerade im Sinn haben. Alles übrige ignorieren wir ( ... ). Dinge der 
Vergangenheit. die wir zu ignorieren belieben. sind wehrloser gegenüber unserer 
auslöschenden Nicht-Erinnerung~ (Berger 1971, 67). Lebensläufe - eigen - wie 
fremdverfaßte - sind demnach "Vergangenheit nach Maß und von der Stange" 
(Berger). Der Blick zurück macht die Vergangenheit geschmeidig und anfällig für 
nachträglich wahrgenommene ... Schlüsselerlebnisse •• von denen an es geradewegs 
die Laufbahn aufwärts geht. S Das Zugeständnis kleiner .Ungereimtheiten« hat dann 
nur die Funktion, die idealisierte Darstellung glaubhafter erscheinen zu lassen. 
(Deshalb waren aUe Genies einmal schlechte Schüler!). Auch die von uns uncersuch­
ten laudationes und Nachrufe unterliegen diesem Zwang zur »selektiven Wahrneh­
mung« mit der jeweils aktuetlen Auffassung von dem, was die Verfasser dieser 
Werke gerade für wichtig halten. 

Ein schönes Beispiel fur einen solchen ,. LebeMIauf nach M aß und von der ~Ilnge. (Ilerger) is, dIe 
AUlobiographie von W. Sauer: Leben und Leh,.... E,ne Sdbsrdarstdlung .1, Lchrmiod und z.:.i,bild. 
Bc·rlill 19S8. - Zur .biogrophisc.hcn Mtthode. vgl.J. Szc~el'anski '974. H~ll " fUII.r L. Wagn,,- Win· 
"·rn.ger. Dic.hrung und Wahrhcit-Wi".nsch.frlichc Erschließung aUlobiograph;,cher und lit,·rarisch.r 
Quellen rur pad.gogi,ehe E.rkenntnis, in : neue sammlung 4/1978. ) '7-} S8. Zur Anwendung dcr 
~biographisc.hen Methode. vgl.: E. Re;rter. Frw7. Giirtncr, Politische Biographie eines deutschen 
Juri"on. ,88'-'941, Bcr~n 1976. 
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11. Image und Imagepflege von »Huldigungs-Cliqllen a der jun'sluchen Pro/eJSion 

J. Der apolitische Diener an der Sache 

Jede ideale Präsentation ist in Gefahr, sich in Widersprüche zu verwickeln. Diese 
Gefahr wird dadurch minimiert, daß sich die Darstellung nur auf einen Teil der 
Wirklichkeit beschränke. Als ein solcher WirkJichkeirsausschni[( gilt der juristischen 
Profession der »gehorsame Dienst an der Sache«. Wer dient, setzt sich ganz für eine 
Sache ein, geht (uneigennützig) in der Sache selbst auf. Wer dient, herrscht nicht und 
hat mit den Mächtigen nichts gemein: 

»Dieses .Dienen, ist im herkömmlichen, beschwerlichen Sinne zu verstehen. Denn die 
Neigung des Jubilars galt immer den schöngeistigen Dingen des Lebens, vom Strafrecht ließ er 
sich aber immerforl in die Pflicht nehmen, wissend, wie sehr es darauf :tnkommt, daß es mit 
Maß, Festigkeit und Umsieh! angewandt werde. Dieser Aufgabe gah sein ganzes Mühen. Er 
hat sich ihrer UnterLogen mil einer Hing~be, die ihresgleichen suche« (L, (977) 
.So kann (der Jubilar) mit gutem Grund von sich sagen, daß er ,ein Leben für die Gerechtig­
keit, gefühn habe .• (L, (953) 
.(Die Glückwüns~he) gelten einem der markantesten und aufrechtesten Männer unter den 
deutschen Juristen die$er Zeit, der ein langes Leben ganz dem Dienst am Recht und damit an 
einem geordneten und friedlichem Zusammenleben der Menschen gewidmN hat . Dem Dienst 
30m Recht sowohl wie dem Dienst Olm Stau und dem Dicnsl im St.latslcben .• (L, '949) 

Der "gehorsame Dienst an der Sache« gilt nicht nur als ein Element der Berufsrolle. 
die ihrerseits durch die überhöhung auf allgemein akzeptierte Wene (Gerechtigkeir, 
Wahrheit etc.) idealisiert wird, die Idealisierung erfährt dadurch eine Steigerung, 
daß der "gehorsame Dienst an der Sache« kurzerhand als Charaktereigenschaft6 

ausgegeben wird: 

.Diese Ablehnungen (von Ämtern) mit altruistischen persönlichen Motiven verknüpft, sind 
bezeichnend für einen Mann, dem es nicht auf Karriere, sondern auf die Sache ankam. (L, 
(974). 

Der allein »der Sache" verpflichtete Jurist Heht abseits VOll den Mächtigen; er ist 
ganz Diener, Angehöriger eines allgemeinen Standes, dem das Eriken .. neutral" 
zustehe Auf diesen "neutralen Sachwalter« kann man bauen: »Justitia fundamen­
rum regnorum!« 

~Erkennen und benennen, ordnen. deuten und darstellen, nicht politisch aktiv gC$taltcn, ist die 
Lebensaufgabe des Jubilars< (L, 1971). 
" In der Sache seibsl ist der Jubilar, so sehr er die Wissenschaft vom Recht mannigfach 
vorangetrieben hat, nie Anhänger einer bestimmten Richtung gewesen . • (L, (976) 
.Er War ganz auf sich gestelle, auf kein polj(isches Programm, kein dogmalisches Glaubensbe­
kenm nis fesegelq:t. Für ihn gilt : 
Wa:; willsr Du, daß man von Deiner Gesinnung 
Dir nach ins Ewige sende? 
Er gehön.e zu keiner Innung 
Blieb Liebhaber bis an sein Ende." (N, '974) 

Besonders sorgfältig pflegt die Idealisierung das Bild vom ~apolitischen Diener an 

6 Sowo/'l Einführungen in dos juristische Studium (typIsch hIer/ur: Schwinge 1960) a1.< auch amrlicJ.e 
Gu •• ch,~n (z. B. Guuchlen !ibcr die j uri~lischc Au.bildung unler besonderer Bcruck<ich.igung der 
Im .. «sen der Verwalrung, d~r S'indigcn Konlere"> der Innellmin;51u und dem Bund.sminis!<r deI 
Inncm ,,,t,m', .u{grund des Auhr.lges vom 14 .11 S. Juni '96" Köln und Borlin 196\) verwenden viel 
Mühe ,ul die BClonung der och'!";Ikrerlich.n Seite • . Auch hier werde" die Anlorderungen ,n die 
Bau{,rolle LU pen;önlichcn Eigcnsch.frm gem.cht . TYl'isch hierfür in die h >S.ge aus dem oben 
genan",en GULlch,en: . Aber auch nach du cbam,ulichcn Seite hin muß der Jurisr über bt·stimmre 
Eigcn.chaitcn verfügen. D17u gcho«n DlSlan~. cli. ~I.in elR nüchternes berufliches U "eil ermoglich" 
Objekri"iLir, die neulr.1 die Sache ,itl" Und weneI, S,l,hJichhi" die .ueh ],.,j der Vertrelung c-goisu'cher 
Irllcrcs~n den Blick für den Vorrang de, RechtS nichr verlien. Mensehenktnnrnis und die Kunsr der 
Mcnsehcno"handltmg." (D. I 5) 
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der S3.che«, wenn der Jubilar eine administrative Spi(zenpo~ition bekleidet (bzw. 
bekleidet hane). Die Idealisierung preist dann die Gehorsamspflicht gegenüber der 
Institution, die Unterordnung der Person unter die Sache7 als verpflichtende 
Beamtentugenden und erinnert nebenbei an den vertrauten tOpos von der preußi­
schen Pflichterfüllung: 

-Niemandem stand er an Wissen, Leistung und Loyalität nach und doch widerslrebt es einem, 
von il1m das Bild eines nur tüchtigen Ministerialbeamten zu entwerten.- (L, (977) 
~(Er) war stels und ist ein stolzer Herr, aber nicht zu $1017., um zu dienen. Seine preußische 
Dienstauffassung verbot es ihm, aus dem zweiten Glied hervorzudringen ... - (L, (970) 
(Zwar einen Strafrecht5lehrer betreffend:) .Er vcrkörpene das Besle der Idee Preußens: 
selbstlose Pflichterfüllung, Dienst an der Sache bis zur Hingabe, mehr sein als scheinen, 
Toleranz und Humanität ... " (N, '977) 

2. Griechen, Preußen, Gentlemen 

Die vollzogene Verinnerlichung dieser Prinzipien dokumentieren die untersuchten 
Würdigungen durch die Parallelisierung von Amts- und Lebensführung (mit einer 
humanistisch überhöhten Parallelisierung von preußischen und griechischen Bil­
dungsidealen bzw. preußischen und antiken Vorbildern): 

"Wie sein - durch~us nicht unkritisch betrachtC1es - Vorbild (gemeint ist Friedrich der Große) 
begann er scinen Arbeitstag um 5 Uhr morgens ... - (N, '977)' Eine laudatio läßt den 
Geehrten noch früher ~u{uehen: - Früh um vier, wenn andere Leute schliefen, ging (der 
Jubilar) an sein Manuskript.. (L, t97') 
.Humaniüt aber w~r ihm auch das Leitbild bei der Gcst<\ltung der persöntichen Lebensfüh­
rung. Er vermied geistige Einseitigkeit und Einseitigkeit des Geistigen . .. Turnend und 
wandernd hieh cr seinen Körper jung und bewahrte bis ins hohe Alter das ,mens sana in 
corpore sano< .• (N, t956) 
-Das Bild wäre unvollständig, wollte man unerwähnt lassen, wie sehr die humanislische 
Bildungstradilion mit ihrem Ideal der Kalokagalhia nicht nur das öflemliche, sondern auch da5 
private Leben (des Jubilars) bestimmt, der wie in der Wissenschaft, so auch beim ritterlichen 
Fecht5pon eine gute Klinge gctühn und sich zu der geisligen auch die körperliche Vitaliläl 
bewahrt hat.- (L, 1961) 

Die genannten Beispiele lassen erkennen, daß die Selbstdarstellung darauf Wen legt, 
den Juristen als verläßlichen Hüter der Rechtssicherheit und Gerechtigkeit erschei­
nen zu lassen (vgl. Schwinge 1960, 14 H.), der dieses Wächteramt ,.umer Einsatz 
seiner ganzen Persönlichkeit « (Schwinge t960, 21) ausübt und dabei "typisch 
männliche Tugenden~, wie sie der Typ des .. Kämpfers« repräsentiert, aktiviert 
(Schwinge spricht in diesem Zusammenhang von ",Mannesmut" (Schwinge 196o, 
50 L)) : 

-Aber hinter der überlegenen Verbindlichkeit, die m:lnchen 7.U Unrecht als Kühle erschienen 
sein mag, stand ein M~nn von überzeugung, der foniler in re für die von ihm als richtig 
erkannte Sache eintnlt . (Er) focht mit der schDn gerühmten Gelassenheil, mil mutiger Eleganz 
und mit der Uberzeugungskraft des Kämpfers für die Sache.« zN, '975) 

Die sO"l.ialwissenschafdiche Literatur zur "Professionalisierung« zz. B. Hesse 1972, 
insb. 44 H.) betOn! u. a. die Kodifizierung berufsethischer Normen als einen wichti­
gen Aspekt der Professionalisierung. Dieser Katalog berufsethischer Normen regelt 
das Verhalten der Berufsangehörigen unrereinander (das Konkurrenzproblem wird 
z. B. entschärft durch das Prinzip der Kollegialität) wie das der Profession zu ihrer 

7 Wie neuere empirische Untc.rsuc.hungen, di~ sich mit Jer Verw.lruogselj,. besch;:fligen (z B. ElIw.in/ 
Zoll '97); Gro[li.n '97' ; S, ci nkempcr '974; fernu die inlemnion:u vergleichend angelegten Studien 
von l'uln.m (1976) geuigt h.ben, sind bei ci nem Teil des Berufsbe:unlcntums Ein .. dlun!:-'muSlor 
verbreitet ("gI. Treiber '977. insb, Ul 1.), 'n denen sich diese unpolitische Au(bsstlng der cig.ncn 
BerulHoJle (und der Rolle in drr GeseUsch.fc) widerspiegeh . 
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jeweiligen Umwelt. Bereiche also, wo sich Konflikte leicht entzünden können, 

"lUmal die juristische Profession mit der Denkligur der herrschenden und abwei­

chenden Meinung die »konflikthaIte« Auseinandersetzung instilutionalisicn hat. 

Konflikte schaden jedoch dem Image des »gehorsamen Dieners an der Sache«, so 

daß die innerhalb der Profession verbreitete Sprachregelung auch lieber von . sach­

lieh-fachlichen Meinungsverschiedenheiten « spricht. Die sO"lialwissenschafcliche Li­

teratur zur »Professionalisierung~ hebt aber auch den Gesichtspunkt hervor, daß die 

Arbeit der Berulsangehörigen als Dienst an der Allgemeinheit begriffen wird (also 

weniger der Befriedigung privater Interessen diene) und die Berufsangehörigen 

selbst ein hohes Ansehen genießen und über ein entsprechendes Selbstbewußtsein 

(Standesbewußtsein) verfügen. Für die deutschen Juristen verbindet sich damit cin 

.e1itäres Bewußtsein<<: das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer (für deutsche Verhält­

nisse relativ) homogenen Führungsschicht (vgl . Dahcendorl 1965, 264 H., 293 H.) 

Die Idealisierung hebr hier ganz aufs Individuelle ab und nimmt aus diesem Grund 

das Gentleman-Ideal für sich in Anspruch (der Zwang zur Individualisierung ergibt 

sich auch aus der "Poetik« von laudatio und Nekrolog): 

.(Er) war ... ein Nbnn der Form, dieses heute oft verhängnisvoll mißachleten und beiseitege­
schobenen Es.!entiale aller menschlichen Existenz. Sein Reden und Schreiben. seine Haltung, 
sein Umgang mit Menschen waren von der fonn geprägt. Er halte Grandezza.« (N, (975) 
"Während ich diese Zeilen schreibe, steht er im Geiste vor mir, seine sportliche Gestalt, sein 
kluger Kopf mil den leuchtenden leicht ironischen Augen, seine eindringliche Sprache. durch 
lebhafte Gesten unterstrichen, mit französischen oder italienischen Zitaten gewÜl7.t und eine 
Universalit::it auf allen geistigen Gebieten verratend, wie man sie heute nur noch sehen findec.~ 
(L. 195 J) 

Die Zur-Schau-SteUung des Gentleman-Ideals demonstriert die Dazugehörigkeit zu 

einem allgemeinen Stand, zu einer Bildungse!ite i
, suggeriert darüber hinaus einen 

einheidichen JuriSlentyp und einen homogenen Berufsstand. trOtz faktisch zuneh­

mend fortgeschrittener Ausdifferenzierung und zunehmend verbreiteten Speziali­

stentums (Forsthoff '960). Die Figur des Gentleman bieter sich an, um auf dezente 

und feine Art einen eliciren Anspruch anzuzeigen; wo dies geschieht, gebraucht die 

Sprache nicht von ungefähr Metapher, die soziale Distanz zum Ausdruck bringen: 

.(Der Verslorbene) gehöne zu den Begnadeten. in deren Wiege die Gabe gelegt worden ist, zu 
Menschen zu sprec.hen und sie zu überzeugen. Man i~1 versucht, einen solchen Lebenslauf mit 
der Bahn einL"S Meteors zu vergleichen, der über unserer dumpfen irdischen Atmosphäre in 
strahlender Helle hinwegzieht , uns erSlaunt, bewegt und plölzlich verlischt. Wen die Gotter 
licben, den lassen sie jung sterben, sagten die Griechen. 1m Gedenken an (den Verstorbenen) 
möchte ich den S~tz dahin auslcgen( !), daß sich das .jung' nicht auf das auszähl bare Lebensal­
tcr, sondern auf das Ht::rl beziehl, auf das Jünglinghalte, das (der Verstorbene) sich bis zu 
seinem letzten Kranksein bewahrte und das ihn mit 67 Jahren noch in die Berge hinauftrieb, 
deo Gipfeln entgegen. denen seine Sehnsucht gah. auch ein Symbol der Höhenrichtung seiner 
geistigen Haltung ... Es entsprach seinem Wesen, daß er ein leidenschaftlicher Reiter war, er 
gehöree nicht unter das Fußvolk ... (er tral in den Reichskolonialdienst ein ... Don: wurde er 
Eingeborenenrichrer. Diese Zeit, in der er ein weißer und ein weiser Richter war, hat er später 
gern erwähnt . . . ) . .. Die Jahre zwischen '920 und '933 entfalteten in Berlin ein kulturelles, 
freiheitliches und bewegtes leben, da. in der Menschheitsgeschiehte kaum seinesgleic.hen hat; 
hier war der Nährboden für den sachkundigen Redner. für den kultivierten Anwalt, für den 
musischen Fachmann. In seinem Büro, in der stillen Studierstube und auf dem gesellschaftli­
chen Park eu fühlte er sich zu Hause.« (N, '952) 

Hier ist alles beisammen wie bei der »gestanzten Festansprache« Christian Schützes 

(Adorno 1974, 75 Cf.). Es ist der »gestanzte Nekrolog" , der mit kornischer Kraft die 

8 In dem oben genanmen Gut.chlcn lieS! ,ich dieser Be-~ug so : .Dcr Jurist muß.ber >uc.h cin .gebildet~r 
Jurist, sein. Er dar! nicht in die Rouline der Re<:hlSamvcndung ab,inktr •• muß .ielmehr eint .Bildung. 
besjt7.cn. die sich 3ul der Erktnntni s cl .. oberslCn Werte unserer Rechl!onlnung grundel.« (0. I. 4) 
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elitäre Gesinnung, die - um im Bild zu bleiben - auf hohem Roß daherkommt, ins 

Licht ruckt. Eine solche überzeichnung isr jedoch selten, weil gefährlich: sie wirh 

durch ihre übertreibung unglaubwürdig und entrückt den Juristen zu sehr vom 

»gemeinen Volku der Rechtsuchenden . Die »Vermenschlichung" eines solchen 

elitären Fabelwesens gelingt allerdings auf sehr einfache Weise :? 

-Aber es sind kleine Ding.:: lm Leben, die sich einprägen und die bedeutenden Männem 
mitunter mehr Liebe und Zuneigung einbringen ~Is ihre Leistung und Arbeit, die andere 
bescheiden stllrunt oder beschämt." (L, 1977) 

Das IdeaJbild des Gentleman wird nicht selten »veredelt«: die Zugehörigkeit des 

Juristen zur geistigen Elite, die fernab jeglicher Routinctätigkeiten schöpferische 

Arbeit verrichtet, wird durch den Vergleich mit dem »Künsrler« vermittelt (der 

elitäre Zirkel eines $tefan George wie der von diesem verkörperte Künsdenyp 

scheinen dabei die Vorbilder abzugeben; an einer Stelle heißt es einmal: »des von 

ihm oft mit Bewunderung genannten Stefan George«): 

.. Sein Kopf ist der eines Gelehrten und Künstlers. Im Umgang mit ihm erlebt man seine warme 
Menschlichkeit und Fürsorge, zugleich aber auch seinen Sinn für das Geziemende in Form und 
Haltung und in allen seinen Äußerungen di~ Zeichen hoher Bildung und persönlicher Kulrur. .. 
(L, (977) 
»Wenn er schreibt, schwingr die Sensjbilit~t des Künstlers mit, wo er ficht, ist es geistiges 
Floren. Le sryle, c'est l'homme .• (L, 1977) 
»Es ist kein zufalliges Zus~mmentref{en, daß (der Jub;lar) nach Herkunft und Neigung den 
schönen Künsren verbunden ist.< (L, (977) 

Diese Idealisierung, die den Juristen als ~Künstler« präsentierr, ist insofern Wirk­

lichkeit, als der Lebensstil einer gehobenen Schicht abgebildet wird (dieser ist zwar 

nicht identisch mit dem der ~leisure dass .. , wie sie von T. Veblcn karikiert wurde, 

besitzt jedoch eine ganze Reihe vergleichbarer Merkmale). Die Darstellung des 
"Individualitätsmusrers« vom »gebildeten Juristen« mit dem Hang zu den »schönen 

Künsren« ist insofern volle Wirklichkeit, als in dieser gehobenen Schicht solche 

sozialen Verhalrenstypen Vorbilder zur Standardisierung des Verhaltens abgeben 

und auch als solche angenommen werden; das IndividualitätsJ1)uster vom "gebilde­

ren Juristen« ist deshalb so beliebr, weil es sich um eine ~Schablone handelt, die aber 

auf etwas ganz Individuelles hinzudeuten scheintu (Popitz t967, 15). 

J. Der jur1.sluche Familienroman 

Die Idealisierung, die auf den Eindruck "bedeurende Persönlichkeit« resp. ~bedeu­
tender Jurist. hinarbeitet, benörigt hierzu nur eine "Ahnenreihe«, die durch die 

bloße Aufzählung großer Namen dokumentiert, daß sich .. hohe Gaben des Geistes« 

auf den zu würdigenden Abkömmling »vererbt« haben: 

,.Sproß eines alren schwäbischen Geschlechts, in dem hohe Gaben des Geistes sich dureh 
Generationen vererbt hatten, vereinigte (der Verstorbene) in einer seltenen Weise Männlich­
keit. Energie- und WiHcnskTa[t mit hoher Geisrigkeit, Wänne des Henens und gelassener, 
edler Menschlichkeit. " (N, r9s6) 
.Unrer seinen Vorfahren finden wir berühmte Juristen der Universität Tübingen. wie den 
Professor des Strafrechts Johann Harpprecht (I S6o--,63~) und den St3ars- und VölkerrechtS­
lehrer Johann Jakob Moser (17°1-1785). den Begründer der deulschen Verfassungsrechlswis­
senschaft .• (N, 1963) 
.(Der Verstorbene) war ein Enkel jenes Carl )oseph Anton M., der als wenig jüngerer 
Zeitgenosse von Paul Johann Anselm von Feuerbach zu den Mitbegriindem der modernen 
Srrafrechtswissenschaft zählt ... (Der Verstorbene) ist in demselben Jahr geboren. in dem 

9 Vg). hierlu AdofDO ("74' 45 I.): "Zur Prlch, d", Schlichten«. 
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}O dieser Großvater starb ... Die große Tradiuon, die ihm ~ugewachsen war, hat er nicht als 
drückend. sondern als verpflichtend empfunden. Bewußt nahm er die Ideen auf und trug sie 
weiter, von denen der Vorfahr erfüllt war: die Ideen der Freiheit, der Fortschrilllichkeit, der 
Menschenfreundlichkeit, die sich bei dem Großvater wie bei dem Enkel manifestieren .• (N, 
1956) 

Die Idealisierung, die hier 3uf die Kontinuität in der Verfolgung regulativer Ideen 
3bsteJlt, betont bei dem zuletzt genannten Beispiel nicht von ungefähr die Identität 
von Todes- und Geburtsjahr. Die übereinstimmung von Todes- und Geburtsstun­
de ist eine der verbreiteten Techniken, charismatische Fähigkeiten zu tradieren und 
auf diese Weise das Nachfolgeproblem zu lösen (vgl. Weber '922, 14) ' $0 gilt 
beispielsweise der Dalai Lam3 ~als Verkörperung des Bodhisattwa A walokiteschwa­
ra, der sich nach dem Tod eines Dalai Lama jeweils an einem gleichzeitig geborenen 
Knaben ;n bestimmten körperlichen Merkmalen als neue Inkamation offenbart.~ 
(Brockhaus Enzyklopädie 1968,2.59). 
Wenn der Bezug zu den »schönen Künsten~ fehlt und der »große Vorfahru auch 
nicht bemüht werden kann, konstruiert die Idealisierung - ohne empirische Fakten 
dabei zu verletzen! - auf andere, verblüffende Weise einen Be~ug zu »Großen 
Männern« : '0 

. (Es) trill in die Reihe derer, über deren Leben die bedeutsame Zahl 70 erscheint. ein Mann 
ein, der wie der große K.11lt Sohn eines S~nlers ist ...• (L. 1976) 
. (Der Verstorbene) ist geboren ... in A. in der .Goldenen Aue., dem Städtchen, aus dem auch 
Goethes Großvater väterlicherseits (geb. J 657) stammte. (· (N, (978) 
(Daß eine solche Gene~logic gesuche wird, ~ejgt die von einem ~nderen N.1chruf gewählte 
Formulierung:) .Er wurde ... in A. a. d. U. geboren (donher summen auch Goethes VOr1all­
ren väterlicherseics, d~rauf legte er Wen) ... " (N, 1977) 

Im übrigen kann der natürliche .. Obervater«, sollte er nicht existieren, auf einfache 
Weise kompensiert werden durch eine stolze Bilanz von DoklOrvätem bzw. von 
Lehrern . Hier »vererbt« sich dann das Wissen vom -Großen Lehrer« auf den 
Schüler, der auf diese Weise ebenfalls .. GrÖße~ verliehen bekommT. 

"Er war Schüler der hervorragendSlen Juristen, die es dam~ls in Deutschland gab." (L, J9S) 
»(Er) erlebte in seinen Lehrern . . . die Blüte des goldenen Zeitalters der deutschen Rechtswis­
senschafc.. (N. J963) 

4. Meister und Menschen 

Die Metapher vom "Künstler" hebt rucht nur den »elitären Anspruch« hervor, sie 
hat noch eine zusät~Jiche Bedeutung: sie soll das verbreitete Vorurteil, das den 
Juristen zum soliden -Handwerker«, zum ... Subsumtionsautomaten« (der bloße 
Routinetätigkeiten verrichtet) abstempelt, korrigieren mit Hilfe von Assoziationen, 
die der Begriff" Künst.ler M weckt: schöpfensehe, gestaltende Fähigkeiten und Fertig­
keiten, die an eine ,·hohe Kunst« gemahnen: 

»Es ist zu venrlluen, d~ß hier die Gründe für seine ausgeprägten musischen Inrcresscn, seine: 
Vorliebe für historische Zus:tmmenhlinge und seine umbssende allgemeine Bildung ~u suchen 
sind ... Es sei schon hier vermerkt: Berufliches und schöngeistiges Engagement sind bei ihm 
- was von den nach landläufiger Ansicht .trockenen' Ju,;sten nur selten gesagt werden kann 
- zu vollendeter Harmonie verbunden. « (F. '977) 

Die "Veredelung" der ~ handwerkJichen" Fertigkeiten (wiederum "durchwoben" 
von der Symbolik elitärer Gesinnung: nicht von ungefähr war im George-Kreis die 

10 Nichl unerwähnt soll bleilxn, daß der Autor den MUI zu die",r kleinen Arbeit durcn cin F~rum in 
seiner eigenen Biographie fand , in dem Um'tand n~m!ich, d,ß er knapp jO km vOm Gcbumon des 
großen Ein,,~in .ndern( da.< Lieh, der Weh erblick, hOl! 
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Anrede ,Meister< verbreitet) zu wahrer Meisterschaft spiegelt sich auch in der 
Wortwahl wider: » . . . Ehrentitel ,Meister des lebendigen Rechts,« (L, '953) oder : 
»Es sind ihrer (gemeint sind: Veröffentlichungen) mehr denn ISO. Und auch die 
kleineren darunter - jeder weiß es, der Autor und Schreibweise kennt - verraten des 
Meisters Züge.« (L, 1977) 
Andererseits unternimmt die ideale Präsentation alles, um ja nicht den Eindruck 
entstehen zu lassen, das Recht sei eine Obreine Kunstlehre", die über die Köpfe der 
Rechtsuchenden hinweg von einer auserlesenen Schar von Experten prakLizierc 
wird, die die Freude am Entwerfen absrrakter Systeme miteinander verbindet. Zu 
diesem Zweck verklärt die SelbstdarsteUung die Aussage: »Der Mensch steht im 
Mittclpunkt~ ! 

. Er vergaß nie. daß Rechtsprechung nicht der Durchseezung wissenschaftlicher Thesen dienen 
darf, sondern daß sie um der Menschen willen betrieben wird, die Gerechtigkeit von ihr 
erwuren.« (F, J 972) 

Die Gegenprobe liefert die vermenschlichte Ausgabe des distanzierten Juristen: die 
»rheinische Frohnatur": 

"Aber er war keineswegs immer eine rheinische Frohn.atur. (Der Jubilar) konme ernst und 
mitunter sogar sehr grimmig werden, letzteres stelS dann, wenn er glaubte, daß die Gerechtig­
keit Schaden leiden oder der Mensch nicht ausreichend berücksicheigt würde.« (L, '974) 

Oberhaupt wird der »Experte des Rechts« dadurch vermenschlicht, indem seine 
Advokalenrolle mit ihrer beziehungslosen Beziehungsrouti/le mit der Metapher des 
»teilnehmenden Freundes" angewärmt wird: 

»Er repräsentierte den Typ des vornehmen AnW3hs alter Schule, der nichl <lI lein der juri~tische 
Beraler seiner Klienten, sondern ~uch ihr teilnehmender Freund in allen Lebenslagen war .• 
(N, 1947/48) 

5· Der wi.ssenschaftlich fundierte Praktiker 

Ferner bemüht sich die Idealisierung mit jenen Widersprüchen fertig zu werden, die 
bei theoretischer Lehre des Rechts (» Universitätsschulung«) und bei seiner rational 
systematischen, d. h. »wissenschaftlichen« Bearbeitung (Weber) für die Recluspra­
xis entstehen. Es geht dann um den Versuch, der "logischen Utopie des Rechts« 
"Lebensnähe« abzugewinnen. »Denn ebensowenig wie die Justiz ist die Wissen­
schaft vom Recht um ihrer selbst willen da . Die eine ebenso wie die andere steht im 
Dienste sozialer Aufg<lben und har ihre Arbeit danach einzurichten.« (Schwinge 
1960, 37). In den laudationes und den Nachrufen liest sich dieser Satz dann 50: 

"Er sieh t das Recht als das an, was es ist: als eine im Leben wirkende Kraft. Ihm korrunt es 
niche auf die SpekulaLion, auf den Begriff oder auf das System urn ihrer selbst willen an .. . , 
immer steht ihm das praktische Ergebnis im Vordergrund und über allem die Gerechtigkeit, 
die sich nicht in der Reinheit der Logik oHenb:In, sondern ihre Bewährung in der Entschei­
dung des täglichen Lebens finder.. (L, J949) 

Noch glaubhafter liest sich das, wenn es unmittelb:lr aus ers[er Hand mirgeteilt 
wird: 

.Dabei sund für ihn - das weiß ich 3US vielen Gesprächen während der langen Jahre unserer 
Zusammenarbeit - niemals die abstrakre Rechtsfrage im Mittelpunkt seines Interesses. Es ging 
ihm Ifielmehr stelS darum, ... eine Regelung der konkreten LebenssachverhaJte zu finden, die 
unter den Gesichtspunktcn der Gerechtigkeit, der Rechtssicherheit und dtr Praktikabilität sein 
richtcrliches Gewissen befric<ligtc. ~ (N, (97 J) 

»Praktikabilität. ist ein im juristischen Sprachschatz so häufig wiederkehrender 
topOS, daß dahinter ein nicht unbedeutendes Problem (für die Profession) vermutet 

]I 
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Jl werden kann, n:imlich das zwischen ~wissenschaldich « betriebener lehre des 
Rechts (,.Universitätsschulung«) einerseits und der Rechtspraxis mit ihren AJltags­
bedürfnissen andererseits. Diese spannungsreiche Dichotomie von Theorie und 
Praxis (in von Iherings Buch "Scherz und Ernsr in der Jurisprudenz<. (1885) 
glossiert) wird emdramatisiert, indem aus der Gegenüberstellung von Pr2xis und 
Theorie eine Reihenfolge wird, hinter der sich jedoch eine Rangfolge verbirgt: die 
Selbstdarsrellung preist den erfahrenen, »Wirklichkeitssinn« besitzenden Praktiker, 
der auch gegenüber der "Theorie« aufgeschlossen ist, aber nur gegenüber einer 
Theorie, die ihrerseits das Etikett "praktisch~ (NJW '977, ,,87) verdien!. Im 
übrigen wird jedes Thcorelisieren abgewertet durch den Utopie- bzw. Ideologie­
Vorwurf. Insoweit erscheint dann das Sich-NiclH-Einlassen mit TIleone als etwas 
Positives. 

" Neben der theoretischen Veniefung haue er fe inues Verständnis für die Aufgaben und Nöte 
der Praxis; sein Wirklichkeilssinn bew~hrle ihn stets davor, ins rein Spekulative abzugleiren." 
(N.1957) 
"Dabei bewahnen ihn seine hohen geistigen Fähigkeiten und seine vielfältigen richterlichen 
Erf~hrungen stets davor. in das Phantastische und nicht mehr Realisierbare abzugleiten .• (N. 
(95 8) 
.Als Rechtsphilosoph ist ihm das Zuendedenkcn der Probleme wichLiger als der Versuch, das 
als wahr Erkannte in eine neue Terminologie umzumünzcII oder gar aus der Fülle der 
Gedmken ein lebensfremdes System zu entwerfen. Auch unterliegt der Jurist im Philosophen 
nicht der Versuchung unserer Ze,t .• die entscheidenden Dinge in die Sprache des Unverständli­
chen zu ~"Theben, (G. Benn). Stets nach klarer Definition des je Gemeinten strebend, nimmt 
(der Jubilar) die ,Anstrengung des BC1;riffs. auf sich. Einer vorschnellen Absolutierung 
einzelner Aspektc des Rechts ist er ebenso abhold wie er vor aller Selbstherrlichkeit und 
Selbstgerechtigkeit theoretischer Deutung Warnt. _ (l, (961) 

Da die Idealisierung auf eine einheillich-geschlossene Darstellung aus ist, glättet sie 
die professionsintemen Spannungen z.wischen Theorie und Praxis und erfindet den 
»wissenschafclich fundienen Praktiker .. ; 

"Er sprengt hierbei den Rahmen des reinen Praktikers. Er wird zu einem der bedeutendsten 
KommenUlOren. veröffentlicht eine Rl'ihe von werTVollen wissenschaftlichen Aufsätzen ... 
(Der Jubilar) ist aber nie ein reiner Theoretiker geworden, Er hat sich vielmehr zu dem 
entwickelt, was vielleicht als die höchste Form des Juristen anwsehen ist: zum wissenschaft­
lich fundierten Praktiker.- (L. 1949) 

oder in der folgenden Variante: 

~Alles. was er erarbeitet hat. trägt vielmehr den Stempel unübertrefflicher Solidität und liefert 
einen glanzenden Beweis dafür. wie ein Praktiker, der auch die Theorie souverän beherrscht • 
.aber aus jahrzehntelangem Umgang mit der RechlSwirklichkeit schöpft, leisrungen eigener 
An zu erbringen vermag. die dem bloßen Thcoreuker verschlossen sind." (l. J 974) 

Mit solchen und ähnlichen Formulierungen wird an einem professionellen Selbst­
bild gearbeitet, das mit der Figur des »wissenschaftlich fundierten Praktikers~, der 
»aus jahrzehntelangem Umgang mit der Rechtswirklichkeit schöpft«, zwei micein­

ander konfligierendc Bezugssysteme: die Orientierung an professionellen (= 
"handwerksmäßigen") Standards einerseits und die Orientierung an »wissenschafrli­
chen~ Standards" andererseitS. ausbalancien und zugleich den Tatbestand verdecke. 

1 I . A claim f() ,seiemi!ic, con!istcncy in iuridical knowlcdge lnd prlC1.ice has ~"'''~ys becn a characterislic 0' 
t~. Germ,n leg,l tradition (_ .. ) With ,his in mind. elfans have been made 10 bring thc 1eg~1 rn'lerial inlo 
, dogmatic. sys,em,t;, order _ .. Thi, oricnl3tion lowards .><ienee. also expresses iuel! in Ihe judge­
mcnts 0' lhe high ... court< 0' .he Fed .. ~ Republic. where ,bey discu<S sci' milk domin.s ",weh corno 
{rom uOlversines, in , schohrly w'y . Coun, quole and aJe quoled ; .bus .her produee texts whieh 
demonst(';lle sci.ntilie seruliny .nd .\()Iid:>.ricy of legal opinio"s -,nd not juSt thc ~ulhoriry 01 Ihe judgc's 
office. ( . .. ) For _ .. historie,,' 'e1.<oru problems conceming methods and dogmati<:.< ,nd th~ quenion 
whe.~er rJ"y s~ou'd lollow ways of abmact .nalysis or 01 empiri",,\ ,oe •• 1 seienee rem.;n 01 
considcr.bl. impon.nce Im thc professional consc;c"c~ 01 Guman bwycrs. Our I>wyers Me UUg\J1 10 

stylisc Ihcir de<ision-making .cogni,ing .. And iJ ,hey s~ow some relu e",,,e. '0 leeep. ,his, Ihe" they do 
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daß der Anspruch der juristen, »tO be scientists in a strict sensev (Luhmann 1976, 
111) kaum begründet ist (Luhmann, a. a. 0 .). 
Für diejenigen Mitglieder der juristischen Profession, die sich primär an wissen­
schaftlichen Standards orientieren, da sie als Hochschullehrer dem Subsystem 
Wissenschaft angehören, entsteht ein besonderes DarsteJlungsproblem: sie müssen 
ihre wissenschaftliche Produktion, ein im Wissenschaftsbetrieb gebräuchlicher Indi­
kator für StatuS und Reputation, als "bedeutsam", "fundiert« und solide erscheinen 
lassen; sowohl der Vorwurf der »Vielschreiberei" wie jener der »UnterprodukLion« 
würde diese idealisierte Darstellung Stören : 

~Ein solcher Werkurnfang bedeuter bei (dem Jubilar) nicht erwa Vielschreiberei" (L, 1974) 
"Diese Fülle darf nichr als >Leichtigkeit< der Produktion verstanden werden. Schon gar n'cht 
vom Sachlichen her, wie die Fundienhe't jeder einzelnen Zeile zeigl . Aber auch nicht vom 
Persönlichen her. Was Goethe als sein Eigenllichstts angesehen wissen wollte: er habe siebs 
sauer werden lassen - das könOie auch (der Jubilar) für sich in Anspruch nehmen.« (L, 1961) 
~Hätte Schopenhauer das Mono niebr schon gebraucht und damir bis zu einem gewissen Grad 
verbraucht, so dürfte (der Jubilar) es iJber sein lebenswerk senen: non multa. Und er dürfte 
sicher sein, daß die Leser es auch in seinem Falle w ergänzen wissen würden : scd multum! In 
unserem Zeitalter der wissenschafdichen Graphomanie gibt es keinen .. . Autor, dessen 
wissenschaftliche Bedeutung $0 sehr wie die (des Jubilars) auf dem Gewicht und nicht auf der 
Zahl seiner Arbeit beruhl.~ (L, 1973) 

Für die Mitglieder des Subsystems »Wissenschaft« besteht großes Interesse, den. 
Anspruch auf »Wissenschaftlichkeit« (in »Gestalt rational systematischer Bearbei­
tung« (Weber) des Rechts) besonders zu Geltung 2U bringen. In den Würdigungen 
zeigen gerade die Rechtslehrer die .. Kraft der Umfassung und Vereinigung der Teile 
zu einem Ganzen« (L, 1965), vor allem bei ihnen zeigt sich »der nach Systematik 
drängende Geist der juristen« (L, 1958) und eine Präzision der Gedankenführung 
und Darstellung. 

6. Die luzide Eleganz der juriSliJchen Sprache 

Oie in der Idealisierung des juristen zum ~wissenschaft.lich fundienen Praktiker ... , 
der Texte mir ~unübertrdflicher Solidität« produziert, zum Ausdruck kommende 
Funktion: den Eindruck präziser Regeln und deren unstrittige Bedeutung, kurz: 
Rechtssicherheit, zu vermitteln (Schwinge: .. Der jurist als Garant der Rechtssicher­
heit« (1960, J4 H.)), hat ihre Entsprechung und zusätzliche Abscützung in der 
Funktion der juristischen Sprache selbst, worauf Edelman (1976, '73-176) hinge­
wiesen hat :" 

.In operativer Hinsicht funktioniert also die Lexikonebene der Bedeulung jurisrischer Sp1"3ehe 
in doppelter Weise : sie gibt der Masse der Bürger eine Grundb.ge für die Annahme, es gäbe 
eine mechwische, präzise, objekrive Definition des Rechts, und sie slellt ein Vokabular "ZUr 
Verfügung, in dem organisiene Gruppen ihre Handlungen so rechtfertigen können, daß sie 
dem umgangssprachUchen Vemändnis entgegenkommen. [ . .. ) 
In syntaktischer Hinsicht besteht die juristische Sprache fasr völlig ~us Definitionen und 
Vorschriften. Daß diese formalen Elemente Reaktionen beim Publikum hervorrufen, das 
bezeugen eine gewisse An volksriimlicher Witze über die Juristensprache und der Tenor von 
Lehren und Mythen über da.< Recht, denen man in den Schulen und in viclgelesenen 
llIustrienen und Büchern auf Schrill und Tritt begegnet. Solche Reaktionen auf die Formalis­
men der juristischen Sprache sIelIen, so unpräzise sie sein mögen, gcnau ihren beabsichtiglen 
Effekt in Frage ( . .. ). 

so ",;.h ,he .u;rude 01 !he e~per;cnccd pr>ct;,ioncr, ",ho h.s .bsolu te mast.ry Qye, .he manipulation 01 
profession~l requ;remenu - ,nd o,·er rheir fleglec!.« (Luhmann '976, 110 Ir.). 

I' Die Analyse Edclmam i,r lUr den arn~rikanisch~n Kontext be7.ogen. ihre nefunde l ... scn sich jedoch 
größten,eils .ul die dcut$'Chcn Vcrh'hnisse übertragen. 

JJ 
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34 Den juristischen Definitionen soll in der Reaktion der Leute der Eindruck einer beträchtlichen 
Präzision enc;prechen. [ ... ] 
Welche Bedeutung hat nun aber auf der lnderen Seiee die juristische Sprache für jene, die 
direkt mit ihrer J nterpretation befaßt sind, soweit sich dies spiegelt in dem Gebrauch, den sie 
von der Sprache machen, und in ihrem tatsachlichen Verhalten bei der Durchhihrung der 
gesetzlichen oder vertraglichen Regeln? Das erste Merkmal, d~s jedem so rglältigen Beobachter 
aufhllen dürfte, ist ihre Flexibilität: unterschiedliche Auslegungen ein und desselben Textes 
durch unterschiedliche Behörden, zu anderen Zeiten unter ver:indenen Bedingungen und bei 
differierenden Gruppeninteressen. Es gibt auch keine allgemein angewandten und anerkannten 
objektiven Kriterien, um diese Unterschiede zu beseitigen. Die Zweideutigkeit juristischer 
Sprache ist weder nebensächlich noch ZuFall. Für Anwälte und ihre organisierte Klientel ist sie 
der a1lernütz.lichste Bestandteil der juristischen Sprache. Für die direkt Beeeiligten unterliegt 
die Bedeutung des Rechts einer dauernden und beobachtbaren Wandlung je nJch den 
verändenen Machtposiuonen der beteiligu:n Gruppen. Dieser EinHuß ist wiederum für den 
Laien nur eine gelegentliche und bedauerliche Abweichung von einer fiktiven Norm.« 

(Edel man '976, '74 L) 

Auch die laudationes thematisieren die Sprach/orm; ihnen geht es darum, den 
Eindruck, es handle sich bei der juristischen Sprache um eine esoterische Fachspra­
che, die nur Experten mit einer besonderen Ausbildung vers!~ndJich ist, zu zerstreu­
en. Aus diesem Grund betOn! die Selbstdarstellung die Einfachheit der juristischen 
Sprache, womit symbolisch zum Ausdruck gebracht werden soll. daß das Recht, 
weil in einer einfachen und klaren Sprache geschrieben, das .Recht der kleinen 
Leute« ist. 

• VIelen komplexeren und drängenden Problemen der Slrafreehtsan",cndung hat er durch scin 
luz.ides Denken und durch dit Plastizität seiner Darstellung einen Teil der Schwere genommen 
und sie im Glanze eioer einI3.chen und gepflegten Sprache dargeboten .• (L, 1977) 
.Der Grund seiner Wirkung sind Klarheit und Eleganz seiner Sprache .• (L, 1977) 

Die juristische Sp~che ist einfach und präzise und unterstreicht damie von der Form 
den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit (= Exaktheit) : 

.(Der Jubil:ar) redcr und schreibt eine unverwechselbare Sprache die durch Farbigkeit, Plastik 
und Präzision in gleicher Weise hervorsticht.« (L, (976) 

7. Der Mann der Mitte 

Diese Sehnsucht nach »Wissenschaftlichkeit« erleichtert der Selbstdarstellung die 
Vermittlung der neutralen und apolitischen Rolle des Juristenstandes. Wie der 
Wissenschaftler, der den Prototyp des nur an der Sache imeressierten "Wahrheitssu­
chers« repräsent..ien, ist auch der »wissenschaftlich fundierre Jurist« keinem anderen 
Interesse verpflichtet als dem: nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Der 
Jurist steht »in der Mine«: poütisch wie fachlich »allezeit die Einseitigkeit extremer 
Richtungen meidend«. Wer "in der Mine« stcht, stilisiert sich damit zur neutralen 
Instanz'): 

"Hervorheben möchte ich aber. daß (der Jubilar) in seinen rechlSpolllischen Bemühungen stets 
ein Mann der Mine gewesen und bis heute gebl.ieben ist . Eigentlich sollte man davor 

I) Gefrag. iSl in di=m Zusammcnh>ng auch die .Lurformel. vom -öffentlichen In.eresse" zu deren 
FunKtion Degenkolbr .u,Wh": .lecrformoln vermögen .luch funKtional rur die VCl7l1eidung oder 
Verringerung innerer und außer.". Konllik.e bei Trägem VOn berummten sozi.!<-n Rollen 7.U sein, wenn 
das f~k.ische H,odcln nicht mit den iNcmolisienen Nonnen und den Erw,nungen an die sozi,l. Rolle 
üb.,,·instimmt. Zum Beispiel f.,Jten Richter,n Vcrhssungsgtrieb .. n entgegen eigenem Sdbstverständnis 
genuin polillschc Enuchcidungen, und die Benulzung zum Beispiel n><urrechtlicher L",rformcln oder 
der Leorformd VOm .. ölfentlichen Interesse. h., die Funktion, die Konflikt-produli ... nde Di$krtp~nz 
zWlsch~n deIn Sdbstve!'Sländni, der Richter, ihrer Berufsmoraf und den Erw.nungen an die Beruhrolle 
des Richte" mit der ... tsä<hlichen Tätigkeil von Richtern zu verdecKen. zudem geben sie den politischen 
Entscheidungen den Anschein einer höheren Digniüt, was die Chance ihr~r gcscll",hahlichen Ak;u,p.ic­
"mg e,höh,- (Degenkolbe '96j. }J6). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1979-1-22 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 08:37:46. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1979-1-22


zuriickschTecken, diesen durch die partei politischen QueTeien der lerzten Jahre bis zur 
Unkenntlichkeit lbgenutzten Begriff zu verwenden. Er gibt abeT - wenn man ihn in seiner 
urspriinglichen Bedeutung verstehr - am treffendsren das wieder, was (den Jubilar) während 
seiner ganzen Bonnu Tätigkeit in besonderer Weise ausgezeichnet hat : Er hat immer erwas 
bewegen woHen. Deshalb har er extreme Positionen entschieden abgelehnt und sich mit 
gleicher Schärfe gegen die sterile ßewahrung rradierter Stn.lkturen wie gegen die übernahme 
utopischer Heilslehren gewandt.« (F, '977) 
.Aber diese ihn kennzeichnende EnLSchiedenheit war von anderer An als die heure allenthal­
ben zu beobachtende Hannäckigkeit, mit der die polarisierten Richtungskämpfe einander 
bekriegender ,Lager< oder ,Strömungen' üblicherweise ~usgefocht.en werden. Der Rechrshisro­
riker wi,rd es schwer haben, (den Verstorbenen) den landläufigen Kategorien der .Progressi­
ven" der ,Modernisten', der ,Konservativen' oder der ,Reaktionäre, zuzuordnen. Ihn leitete 
niemals die Rücksicht auf den Zeitgeist. Seine Ansichten und sein emolionales Engagemenr 
wurden ausschließlich aus seiner richterlichen Verantwortung gespeist. Ihn focht es nicht an, 
wenn die Ergebnisse seiner überlegungen nichr in die gängigen Schablonen paßren, und er war 
alles andere als deT Gelangene seiner Angst, der Umwelt gegenübeT vielleicht nicht fortschritt­
lich oder nieht beharrend genug zu erscheinen. " (N. 1971) 

Der Nachruf sagt es klar und überdeutlich : wer sich allen landläufigen Kategorien 

entzieht, ist »wahrharr« unabhängig. Die Dramatisierung der Unabhängigkeit insb. 

io der Figur des Richters darf niehr fehlen, zumal die Ausbildung auf deo "Einhe.its­

juristen« (also auf das Richtcramt) zugeschnitten ist. Die umgangssprachliche. oft 
gebrauchte Formulierung "Das ist e.in geborener Jurist, ein geborener Richter« 

deutet an, worum es der idealen Präsentation hier gehl. Das Bild des "vollkomme­

nen" Richters wird durch die Erinnerung an die Lernsituation erheblich gestört; wer 

lernt, macht Fehler (darf erlaubtermaßen Fehler machen) - ein Richter aber nicht 

(Luhmann 1964, 114, Fn. 12) . überhaupt fällt auf, daß die idealisierte DarsteUung 

des Richters 14 mit Metaphern durchsetzt ist (Kampf. männlich, Mannesmut eec . ; 

vgl. hierzu auch Schwinge 1960, 50), die daran erinnern, daß die Anwendung von 

Recht mit " Gewalt« (mit dem Monopol legitimer Gewaltanwendung) zu tUn hat. 

~lch glaube daher, daß (der VersloTbene) sehr rein den Typus des ""ahren RichteTSverkörper­
te. also den Typus des weisen. gerechten, unpaneiischen, gütigen und einsichtigen Mannes. 
dem Friedensti/ten und Ausgleichen nichl nur eine Sache des Amtes und ganz gewiß nicht nur 
die Sache eines imellekrueUen Denkspiels Wolr. sondern ein Bedürfnis des Herzens und die ihm 
gemäße Entfaltung des eigenen Wesens .« (N, 1,958) 
. Er ( ... ) hat die Tugenden dieses Sundes: Aufrichtigkeit. Selbständigkeir. Gründlichkeit, 
Pflichrtreue in vollem Maße in sich aufgenommen und cnrwickell.« (L, (949) 
. Er war aber auch von einer leidenschaftlichen Unbeu~amkcit gegenüber dem Unr~"Cht und 
hat sich im Kampf dagegen schonungslos eingesetzt. Das sind die Eigenschafren des guten 
Richters ( ... ). Uns jüngeren Richtern des Reichsgerichts erschien er damals in den trüben 
Zeiten des hereinbrechenden Unrechts Immer wie .eine Säule, an die man sich mit Lust mag 
schließen und mit Zuversicht, .• (N, 1956) 

8. Die bewahrende ;fnderung und dAs Wächterl1mt 

Der Jurise kann nur dann glaubwürdig als Garant der RechLSsicherheie erscheinen. 

wenn das Recht selbst als etwas »Unantastbares~ dargestellt wird. Aus diesem 

Grund werden Änderungen am Recht (das »häßliche" Wort Refonn findet man 

selten), die sich ja nicht leugnen lassen, als inkrementale Anpassungsprozesse 

ausgegeben, so daß mit dieser wBehutsamkeit der kleinen Schritte« zweierlei erreiche 

'4 Zu .den "üben Zeilen des hereinbrechenden UnrcchlS < schreib, DJh,endorf. auf die Richter bezogen : 
.. Kübler< Rcnimff rich,erl ichu Pl'3xis und juristiscber Theorien ist vernichtend, .bor unwidcrlegr: .Der 
deutsChe Rich,er war . .. um $ 0 geselUs,reucr, je .\J,orirärer der deutsche Sual vcrÜJ!, wlr; in dem 
Maße. in dem das Gemein",~<n sich dcmokn"isiutc. WlJrdc dem Richter die Vcrbllldijchk.i, des 
Gt.Se,zes problemaci",h •• (Küblcr '96,> '06, ~itien n.eh D>.hr.ndorf '96S. >74). 
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J6 wird: das Recht zugleich als etwas Stabiles und doch nicht Verkrustetes erscheinen 
zu lassen: lj 

»B Jahre lang haben Sic mit (Ihrem Kommentar) die Entwicklung unserer Wissenschaft 
begleitet und geleitet. in seltener Vereinigung charaktervolles Festhalten an dem einmal für 
richtig Erkannten mit Au/geschlossenheit für neue Gedanken verbindend.- (F, (930) 
.Sein Wirken ist dabei von einem konservativen Grundzug bestimmt. Er bemüht sich, 
bewahne Lehren der Vergangenheit zu bewahren. Er ist kein Revolutionär. Aber doch 
aufgeschlossen für neue Gedanken und Entwicklungen .• (L. 1953) 
"Freunde und Kollegen danken ihm für seine nie erlahmende Bereitschaft, sich allem Neuen. 
soweit es bemerkenswen ist, mit kritischer Anteilnahme zuzuwenden, ohne sich den Btick für 
d:tS Bewähne durch den Glanz des Zukunhswichtigen trüben zu l:tSsen .• (L, 197» 

Viel Mühe verwendet die Selbstdarstellung darauf. den J urisren als den "getreuen 

Eckart« des Starus quo zu präsentieren. ,.,Die bewahrende Einstellung<, sagt Rudolf 

Wassennann, ein deutscher Richter, .ist den Richtern zwar nicht angeboren, aber 

vielen so natürlich. als wäre sie eine »zweite Haut«.< Sie ist eine zweite Haut, 

nämlich e.ine soziale Rolle, und sie ist dies nicht nur für die Richter, sondern für aUe 

juristen. Das Recht ist der Inbegriff der in einer Gesellschaft geltenden, also 

herrschenden Nonnen, die Inkarnation des Status quo. Wer es, in welcher Position 

auch immer, verwaltet, ist daher an den Status quo der sozialen und politischen 

Verhältnisse geketter. Ein gewisser Konservatismus ist also nicht Idiosynkrasie, gar 

Schuld der juristen, sondern notwendiger Teil ihrer Rolle in der Gesellschaft. 

Solche Formulierungen sind zu einfach, um das komplizierte und auch differenzier­

te Rollenbild des Juristen ganz zu treffen. juristen haben sehr verschiedene Stellun­

gen inne; als Interpreten des Rechts entwickeln sie dieses immer zugleich auch fort; 

zumindest ihr Selbstbild stellt sie mit der Spannung von Recht und Gerechtigkeit 

auch in die von Recht und Macht. Durch solche Chancen hindurch bleibt jedoch die 

Bindung an das, was gilt, bestimmend - eine Rolle, in der Kritik weniger gilt als 

Loyalität, Originalität weniger als Traditionsbewußrsein. Phantasie weniger als 

Kenntnis des geltenden Rechtssystems. Der Konservatismus der Juristen ist der 

heteronome Konservatismus der Dienstk]asse, die soziale Normen nicht aus freier 

Entscheidung, sondern kraft sozialer Position eher verwaltet als setzt. (Dahrendorf 

I965,' 2671.). Es drängt sich allerdings die Frage auf, woher der Essayist Dahrendorf 

seine Infonnationen bezieht, wenn nicht auch von den Quellen, die wir hier 

herangezogen haben. 

Von den Würdigungen wird diese »konservative Einstellung« uminterpretiert zu 
einer Tugend. die den juristen erst in die Lage versetzt, als verläßlicher Hüter von 

~Recht und Ordnung" aufzutreten, Mit der Figur des ~vorausschauenden, hellsich­

tigen Wamers« idealisiert die Selbstdarstellung dieses» Wächteramt«. wobei durch 

den Hinweis auf die Aktualität (~in den letzten Jahren.) eine Dramatisierung 

provoziert wird: 

"Und cr hat in den letzlen Jahren als einer von wenigen mit entschlossenem Mut immer wieder 
gewamL, als eine Minderheit daran ging, mit dem Ruf nach Freiheit die Freiheit in Gefahr zu 
bringen, mit dem Geschrei nach Diskussion die Diskussion zu ersticken, mit der Forderung 
nach Entideologisierung die Rechtspflege zu politisieren und denen mit Gewalt zu ihrem Heil 
zu verhelfen, die VOn diesem Heil ganz andere Vorstellungen haben.« (L, 197t) 
.(Der Jubilar) vermerkte im letzten VorwOrt aber auch, daß er die Enrwicklung des Strn/recht, 
.seit etwa einem Jahrzehnt mit Sorge beobachte<. Er ist damit nicht allein. Und es wären derer 
noch mehr. wenn nicht manche durch die(!) Vie\gebr~uch des Wones .Krilik, an ihrer 
Kritikfähigkeit in der Sicht fürs Ganze Schaden genommen hätten. In der Tat wurdc der 

I j Die hier gepf[egl~ IdealiSIerung der .Behutsamkelt der kleinen Schrin~. hat ebenfall, eine .ch.,.kter· 
liehe Sei ... : den unerbillerlichen Willen 1:ur Sdb,tkritik. den .Mut. auch lriihcr Geschrielx>ne, 
du,chzll.Slreichen, "euer Bewährung. (L, '96\) .usZUsetun. 
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,Fonschritt< der $Irafrec.htspflege im wesentlichen ein Fonsch.reiten ~um Unguten . .. Der 
Jubilar hat manche Erscheinungen in der jüngeren Gesetzgebung krilisien. Einäugige wider­
sprachen ihm oder überhönen ihn geflissentlich. Aber keine Zeil bedarf mehr als die unsere 
eines Kritikers vom Geist, vom Wissen und von der Substanz (des Jubilars)!« (L, 1977) 
"Wer sich für die Sache der JU51i2 in dieser Weise exponiert haI, dessen Ruf nach pflichtbe­
wußler ,Rücksicht auf die existel1zbedingenden Ansprüche des St331es. und dessen Warnung 
vor ,einem weirverbreiJelen Mangel an Staalsgesinnung. werden wir nicht ernst genug nehmen 
können, da ohne den Staat (und zwar nichl bloß im Sinne des Ver.orgungs- und Verteilungs­
staates) auch kein RechtsSI~at besrehcn kann, weil er n;imlich Kraft zu seinem Amte braucht.« 
(L. 1971) 
.Mit liefer Erschütterung vemimmr der Hörer und Leser die in den lerzten Jahren sich 
häufenden .Äußerungen des Jubilars, in denen er seine liefe Sorge darüber aussprich., daß 
wieder einmal alles vergeblich gewesen sein könnte, daß die Geschichte ihre Lehren wiederum 
umSOnst eneih 1.U haben schcint, daß die Faszination ulopischer GlücksvorsteJlungen, das 
durchaus unkritische (wenn auch als Kritik sich gebärdende) Vertrauen auf die Realisierbarkeil 
bestimmter Ideologien die Menschen abenm.ls dazu verführen will, Vernunft und Wissen­
schaft, des Menschen ilHerhöchstc Kraft, leichtherzig zu verachten. " (L, 1971) 

Aktualisien und Optimismus verbreitend: 

-Als Universitätslehrer ... har er in vielen Jahren einen Kreis von Schülern um sich versam­
melt, die nun bngst an führenden Stellen als Richter, Hoc.hschullehrer oder Verwalrungsbc:lm­
te tätig sind und seinen entschiedenen Einsatz für die freiheitliche demokr~tjsehe Rechrsord­
nung, seine Offenheit gegenüber allen neuen Fragen der Rcchtscnrwicklung, aber auch seine 
kritische Distanz zu allem, was ihm nur modisch oder opponvnistisch erscheint, in ihre 
berufliche Arbeit eingebracht haben .. « (L, 1977) 

Die in diesen Passagen häufig wiederkehrenden »Leerformeln" schaffen für das 
Lesepub!ikum eine Realität, eine gemeinsame kognitive Orientierung, die sich durch 
übervereinfachung auszeichnet und die die Funktion hat, die »Welt" aus der Sicht 
dieser kognitiven Realitätsorientierung zu interpretieren. (Im übrigen sind die 
Juristen bei diesem Prozeß der Konstruktion kognitiver Realitätsoriencierungen von 
großer Bedeutung, weil sie "berufsroäßig« leerformelhafte Denkfiguren tradieren 
bzw . solche erfinden). Die Geltung dieses Weltbildes wird u. 3. dadurch erreicht, 
daß es implizit unterstellt, nie aber c.xpliz.it festgestellt wird. Die ganz.e Sache lebt 
also davon, daß Unterstellungen und nicht explizite Ausführungen gemacht werden, 
Unterstellungen, die auf ein abnahmebereites Publikum stoßen, dessen Abnahmebe­
reitschaft durch Angst erhöht wurde. Diese Angst wird durch eine Dramatisierung 
erzeugt: noch nie war die Lage sO bedrohlich und ernst wie gerade jetzt. Der 
Gebrauch dieser abgegriffenen, formelhaften Phrasen (Leerformeln) ist auch unter 
dem Aspekt der sozialen Identitätsbildung von Bedeutung: »Der Jargon ist weithin 
ritualisien und vorhersagbar: der Zuhörer erlebt keine überraschungen. Das Ver­
hältnis von Infonnationsmenge zu Anzahl der Wöner ist niedrig, weil der Jargon im 
wesentlichen aus der rirualisierten Beschwörung von Wenen, überzeugungen und 
Regeln besteht, die ohnehin akzeptien und etablien sind.« (Edel man 1976, '55). 
Der Gebrauch spezifischer »sozialer topoi,( (Popitz) signalisien Konformität mit 
etablienen Wenprämissen und Kon{ormität mit jener sozialen Gruppierung (Edel­
nun), die man sich als Bezugsgruppe "gewähJt« hat. »Wer den Jargon plappert, auf 
den kann man sich verlassen« (Adorno 1974, :w). 

9. Zeit der Verstrickung: Zur Fabrikation harmonisierter Selbstdarstellung 
oder " VergangeTlheit nach Maß und von der Stange" 

Das von den Würdigungen gepflegte »Image~ ist besonders bedroht durch die 
Konfronration mit historischen Fakten. Aus diesem Grund erfordert die »Zeit der 
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Verstrickung«'o (allein diese Wort wahl suggeriert ein passives Mie-Sich-Geschehen­
Lassen-Müssen) einen besonderen Aufwand. Der sicherste Weg, eine Bedrohung 
des Images zu vermeiden. besteht in der Strategie, Tatsachen, die das Image 
gefährden könnten. unausgesprochen zu lassen (I. Variante) bzw. Umschreibungen 
zu benutzen. die sich durch eine beziehungsreiche Ambiguität auszeichnen (2. 
Variante). so daß sich das Image bei jenen aufrechcerhalten läßt, die an seiner 
Aufrechterhaltung interessiert sind. Diese Vermeidungssrrategien (Goffman 1971)'7 
drängen sich deshalb auf, weil »Idealisierungen geschichts- und entwicklungsfeind­
lich (sind)« (Luhmann 1964. 114)' Im übrigen folgt die Venneidungsstrategie (in 
beiden Varianten) den von Festioger (t9 57) analysienen Mechanismen der Disso­
nanzreduktion. wonach eine Person die durch kognitive Dissonanzen ausgelösten 
Spannungen dadurch abzubauen versucht. daß sie die Konsistenz der kognitiven 
Elememe (iJ1Ilerhalb einer relevanten Beziehung) wiederherstellt und/oder disso­
nanzfördernde Informationen (oder Situationen) meidet. (Die Dissonanzreduktion 
kennt drei Stralegien: die Strategie der Änderung eines verhaltensrelevanten kogniti­
ven Elements, die Strategie der andersartigen Gewichtung bisheriger kogniriver 
Elemente und die Strategie der _Erfindung~ neuer kognitiver Elemence). So gesehen 
erscheinen Juristen. die normative Ansprüche kontrafakrisch aufrechterhalten. als 
Spezialisten für den Gebrauch von Strategien der Dissonanzreduktion. 
Die ~reine .. Vermeidungsstrategie, die die ~Zeit der Verstrickung~ mit Takt beh.1n­
delt, also ig,norien. ist weit verbreitet. Be.liebt ist auch in diesem Zusammenhang die 
Technik (der Imagepflege), die ~Zeit der Verstrickung« durch die -Zeit des Wieder­
aufbaus* vergessen zu machen: 

.Wie für die meisten von uns Angehörigen der ersten Jahrgänge des 20. Jahrhunderts, die die 
nationalsozialistische Zeit mil Abscheu. Trot"l und möglichem Widerstand "ZU überstehen 
vermochten, wareo die ersten Jahre nach 1945 bei aUeT materiellen Not die schönsten Jahre 
eines sinnvoll täligen Lebens.u (L. 1970) 

Die Anwendung der .. Vermeidungsstrategie .. und damit die Rekonstruktion eines 
Lebenslaufes »nach Maß und von der Stange .. findet sich auch außerhalb der ,.Zeit 
der Verstrickung«. EnTWeder läßt die Idealisierung diskret inkonsistente Fakten 
(wie die Nichtcrwähnung der SpiegeIaHäre im folgenden Beispiel) weg oder sie 
harmonisiert die Fakten durch die Paralleljsierung mit einer harmonisch verlaufenen 
Beamten laufbahn. Nicht von ungefähr verfährt die Darstellung in diesem Fall wie 
die Verwaltungspraxis selbst. die bei Statusträgern Sanktionen sehr diskret vollzieht. 
»Der Vollzug von Sanktionen hat im übrigen seine eigenen dysfunkrionalen Folgen. 
Weil die Sanktionen formal sind, macht ihre Durchführung den Fehler publik. Das 
kann dem Ansehen der Person, ihrer weiteren Verwendbarkeit, vor allem aber dem 
Ansehen des ganzen Systems schaden. und zwar sowohl bei den eigenen Mitgliedern 
als auch bei Nichtmitgliedern. Aus diesem Grunde besteht in vielen formal organi­
sierten Sys(emen eine begreifliche Zurückhaltung bei der Sankrionierung hochge­
stellter Mitg~eder. Sanktionen können falsche Personalentscheidungen offenbaren, 
Sachentscheidungen der Vergangenheit nachträglich diskreditieren, die innere Dis­
ziplin beeinträchtigen und das Gesamtbild der Organisation beflecken, für das die 
St.atusträger in besonderem Maße repräsentativ sind ... Werden Sanktionen unver­
meidlich, so sucht man sie in eine Fonn zu kleiden, die es erlaubt, so zu tun, als ob 
sie nicht startge1unden häuen: in freiwiUiges Ausscheiden, Versetzungen, Kompe-

.6 Es ",ird noch einm.1 dann .rinnen, d,ß es sJeh hierbei um . d ... . Probl~m jener Gener~,ion h.,ndel" du 
die Verlasser 'lVie Bcndiziare der Würdigungen in der Regel zu>.urechncn sind. Zur Himergrundlek'üre 
"j auf die iiußersl inlormalivc Arbeit von K. MJ",en ('975) ,·erwiesen. 

'7 Das Folgende i.t in Anlehnung an Gol/m.n (1971) geschrieben, du sich aUe,dings aull.ce-lO-flc~·Bc­
ziohungen kOlnen"i.o . 
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lenzänderungen oder gar Beförderungen« (Luhmann '964. 261 f.). Die beiden 
ausgewählten Fassungen veranschaulichen die genannten Techniken der Image­
pflege: 

I. Fasmng: .Mit der Ernennung zu einem der 7 Richter des Europäischen Geric.hrshofes findet 
diese glanzvolle Beamtenlaufbahn einen harmonischen Abschluß. Für einen Mann der Geselz­
gebung und Verwaltung. der für Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung im europä­
i~chen Raum stets besonderes Interesse gezeigt haI ( ... ). muß es eine überaus lohnende 
Aufgabe sein. nun noch als supranationaler Richter an dem Werden eines gemeinsamen Rechts 
in Europa mitwirken zu können.- (L. '970) 
2. FasSl<l1g: .Daß das ( ... -)Ministerium in diesen Jahren einen guten fachlichen Ruf erlangre 
und nicht zur Domäne einer bestimmten Plrtei" wurde, ist im wesentlichen das Verdienst (des 
Verstorbenen). Er formte über Jahre den Apparat dieses HJuscs. Der Abschied aus dem 
( ... -)Ministerium und seine schon vorher beabsichtigte Wahl zum Richter :l.m Europäischen 
Gerichshof in Luxemburg wurde für kurze Zeit durch die .SpiegehHäre< getrübt. N~ch seiner 
Rehabilitation war (der Verstorbene) für kurze Zeit nochmaJs im ( ... -)Miniscerium .• (N, 
',976) 

Die ~ Vermeidungsstrategie" in ihrer l. Variante (Ausblenden der Fakcen, die die 
~Zeit der Verstrickung« berreHen) kann unter besummlen Voraussetzungen selbst 
zum Gegenstand einer kritischen Diskussion gemacht werden. Die Kritiker machen 
dann geltend, daß der Gebrauch von Defensivpraktiken (man hält sich von Themen 
fern, deren Behandlung das Problem erst evozieren würde) verletzend sei. Hier­
durch werde ein Zustand der Mißachtung geschaHen. der eine »Ausgleichshand­
lung« (Go{fman) erforderlich mache, durch deren symbolische Komponeme ange­
zeigt wird. wie achtenswen derjenige ist, dessen Image durch die Vermeidungsstra­
tegie bedroht worden ist (Goffman 1971) 25)' Beispielsweise heißt es in der 
Besprechung einer Festschrift: 

• überrasch t hat mich, daß diese Fesfschrift - im Gegensatz zu mancher anderen - das 
Lebenswerk des Jubil:us nicht i/\ einem eigenen Beitrag würdigt ( ... ) Wie sehr muß jemand 
eigentlich für .tausendjährige< Sünden büßen. bevor er eine offene und gerechte Würdigung 
erfähn. die über jene femchriftcypLschen, beiläufig dankenden Anknüpfungen hinausgeht." 
(R, (977) 

Noch dezidierter wird die Forderung nach einer (längst fälügen) .. Ausgleichshand­
lung« von R. Schroers erhoben (J 978. 73 5 H.), der seinen mit dieser Forderung 
verbundenen Appell nach "Asylgewährung~ für Carl Schmitt ("Ein 90jähriger hat 
Anspruch auf Asyl. auch wenn er nicht bußfenig is(4) parallel setzt zu "Carl 
Schmiru hintersinnige(m) Bescheid an die eigenen Zeitgenossen« (73 5), womit der 
Name gemeint ist. den C. Schmitl seinem Haus (-seinem selbslgewählten Asyl.) 
gegeben hat: -San Casciano" . 

• ,San Casciano •• das war die Zulluchc Machiavellis nach Verfolgung und Folter in Florenz. 
Und ,San Ca5ciano< ist der Name eines römischen Märtyrers und Lehrers, der der Heiligenle­
gende nach bei einer der Christenverfolgungen von den eigenen Schülern mir ihren Griffeln 
durchbohrr wurde .• (Schroers '978• 73 j) 

Mit dem expJi7Jten Hinweis auf die Bedeutung dieser Namensgebung wird die mit 
der .Ausgleichshandlung. verbundene Intention besonders deutlich: einen korrek­
tiven Prozeß einzuleiten, der das mit der Namensgebung verbundene "Selbstbild«'9 
zu verbreiten hilh. 
Die Vermeidungsstrategie in ihrer I. Variante (Ignorieren der Fakten, die die .. Zeit 

,& Vgl. hierzu Morscy '977. 
'9 Dies i" belegbar durch die schrifdich. F:lSsung eine< Gcsprächs, d"" C. Schmitt mit Die'er Groh und 

KI.us Figge gdühTl haI. VgJ. .Zei'genossen Carl Schmin im Gcsprach mi, Dj~,er Groh und Klaus 
Figge .. , Sendung des SWF, Politik 11 \I. 6 .•. '972, '&-1,9.00 Uhr (p Seilen; der T""l des Gosprächl ist 
von C. Schmill korrigien und crg.nzt ",wie mir Zwischenüberschrjf,en und Anm~rkungen versehen 
worden). 

}9 
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der Verstrickung~ betreffen) ist u. a. deshalb für eine Imagepflege von besonderem 
Vorteil, weil sie eine Selektion vornimmt zugunsten jener Juristcn, die infolge ihrer 
entschiedenen Haltung mit dem Naziregime in Konflikt geraten waren. So findcn 
sich in der Regel in den Würdigungen nur Beispiele für eine aufrechte und 
konsequente Haltung, die, empirische Fakten nicht verletzend. als vorbildlich 
ausgewiesen werden kann: 

~Sein großes Ansehen verdankte er aber nicht nur seiner fach lichen Leistung, sondern nicht 
minder der Geradsinnigkeit und UnerschülIerlichkeit. mit der er die so tief ins Rechtsleben 
hineinwirkenden Umschwünge und Kataslrophen der Zeitgeschichte durchstand. Nie hat er 
Kompromisse mit dem Unrecht geschlossen oder sich um die GunSt der Machthaber bemüht 
( ... ) Für viele verkörperte er geradezu das Prinzip der Reehr.sstaallichkeit.~ (N, (971) 

Das folgende Beispiel ist auch unter dem Gesichtspunkr interessant, daß die von 
einer idealisierten Präsentation auferlegte Verheimlichung interner Vorgänge, die 
auf »Mittäterschaft« von Angehörigen der Profession schließen lassen, aufgegeben 
wird: 

~Seiner akademischen Ausbildung nach JuriSt, liebäugelte (der Verscorbcnc) schon in jungen 
Jahren mit dem freien Beruf des SchriftStellers, worauf ihn seine früh erw~chre, leidenschaft­
liche Neigung zu Literatur und Theater verwies ( ... ) (Der Verstorbene) (wurde) zum Thea!er­
und Kunstdezernenten im Berliner Polizeipräsidium und Leiter der Prüfsrellc Berlin für 
Schmutz- und Schundschrifren beslellt. Kein Wunder, daß die kommissarische preußische 
Papen-Regierung auf diesem Posten einen liberalen und humanen Mann vom Schlage (des 
Verstorbenen) nicht dulden konnte - so versetzte sie ihn zur Wasserpolizei. Vorn NS-Regime 
7.wangspensioniert ... " (N. (968) 

Die 2. Variante der »Vcrmcidungsstrategie,e der Gebrauch von Umschreibungen, 
die sich durch eine geschickt gewählte Ambiguität auszeichnen, ist ebenfalls sehr 
verbreitet. Exemplarisch hierfür isr der folgende Textauszug: 

.Scin Einstieg in den juristischen Beruf fiel mit dem Beginn der nationalsozialistischen 
Herrschaft zusammen. Die Tätigkeit als GerichlSa.s.sessor ... und später als Staatsanwalt ... 
war deshalb keine einfache Sache. Gerade in dieser Zeit W1Jrde ihm an zahlreichen Beispielen 
schmerLhaft vor Augen gdühn, wie gering der Rückhalt war. den der damalige Stralrichter 
oder Staatsanwalt in den spärlichen. von Wissenschaft und Rechtspraxis tradierten Prinzipien 
für die Begründung und Bemessung von Kriminalstrafen finden konnte. Er mußte immer 
wieder sehen, wie sehr auch rechtsstaatlieh denkende Juristen durch die Verlockungen. 
Zumutungen und Pressionen des herrschenden Regimes nicht zuletzt aus diesem Grunde 
gefährdet waren.<' (F, 1977) 

Der T ex[ verhüllt mehr als er offenbar. Der TeXt ignoriert zwar nicht Konseq uenzen 
nationalsozialistischer Herrschafr. er deutet sogar an. daß dcr Berufseinstieg des 
Jubilars »keinc einfache Sache~ war, findet aber dann alsbald zu Formulierungen. 
die darauf absteUen, daß die ganze Zelt damals "keine einfache Sache« war, so daß 
nur ein informiertes Publikum mit der .. niehr einfachen Sache" etwas anfangen 
kann, ohne sich in der Sache engagieren zu müssen, also weiterhin an dem Image des 
Jubilars und am Image der von ihm repräsentierten Profession festhalten kann. 
Auch das folgende Beispiel behandelt Ereignisse aus der "Zeit der Verstrickung~ 
diskret. so daß weder die Selbstachtung dcs Jubilars noch das Image der Profession 
bedroht wird: 

.. Immer zuletzt interessiert an der Materialität des öffent)jchen RechLS, :1I1 der tätigen und 
fruchtbaren Wirksamkeit der Normen und Institutionen der Rechtsordnung, nicht an der 
isolienen Begriffs- und Theoriebildung bloß akademischer Gelehrsamkeit. ist sich (der Jubilar) 
der Grenze, aber auch der bei unbestechlicher Einsicht über diese Grenze großen Leistungsfä­
higkeir der Jurisprudenz in einer fasr schmerzhaften Klarheit bewußt. Dadurch verkörpert er 
die Persönlichkeit des Gelehrten und des gelehrten JuriSten, der doch den sich verändernden 
und ofe verdunkelnden Gegebenheiten nicht ilUsweichen lu.nn, wenn er der Wirklichkeit des 
Rechts habhaft werden will.. (L, 1974) 
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Eine andere Technik der Imagepflege - sie wird wohl sehener angewandr. da jedes 
Rekurrieren auf eine Lemsituauon die intendierte IdeaJisierung insofern gefährdet. 
als Fehler »bewußt« in Rechnung gestellt werden - bemüht die Jugend- und 
Ausbildungszeit als Entschuldigungsgrund für ein Verhalten, das der Profession 
heute Verlegenheit bereitet. Geschickt bringt die Idealisierung eine Charakterhal­
tung ins Spiel. die Respekt abnötigt. Bewertet wird dabei allerdings nur das 
konsequente DurchhaJten eines Standpunktes. nicht der Standpunkt selbst. Diese 
"Charaktereigenschah« wird verklärt und damit unangreifbar gemacht, indem sie zu 
einer -Berufseinstellung~ stilisiert wird (eine andere Variante der Legende vom 
"geborenen Juristen«). 

-Aber es fasziniene etwas anderes, das über seine wissenschaftliche Leistung, die Weite und 
Tiefe seiner Bildung und seine Formu~erkunst hinausging, nämlich eine Haltung. die bei aller 
Toleranz im übrigen in den Kernfragen des Rechts und des Charakters keine Kompromisse 
kannte und für die er rücksichtslos in die Schranken trat. Er hat diese Halrung häufig beweisen 
müssen, aber er verstand sie als Berufseinstellung des Juristen schlccluhin (.Der lästige Jurist,). 
Damit zusammen hing wohl auch seine Neigung, sich der Minderheit, der Mißliebigen und 
Verfolgten anz.unelunen; die unangefochten Mächtigen überließ er sich selbst. Er, der als 
junger Mann dem Zeitgeist der 30er Jahre durch.al's und gewiß nicht aus Opportunismus 
Tribut gezollt halle, ging bald auf Gcgcnkur5 ( ... ) Nicht minder [)'pisch, daß er in dieser Zeit 
die persönlichen Bez.iehungen z.u einem verchnen Lehrer wegen politischen Differenzen 
abbrach. daß er sich jedoch nach [945 sofort vor den nunmehr Verfemten in einer Weise 
stellte, die ihm das Mißfallen vieler Kollegen und eine Reihe öffentlicher Angriffe eintrug .• (N. 
[974)'· 

Die ideale Priisemation wird auch mit dem Problem einer (wönlich gemeinten) 
~ Verstrickung. fertig, wenn die zu ehrende Persönlichkeit beispielsweise in einer 
amtlichen Kommission der Naz.izeit Mitglied war und don auch akriv mitgearbeitet 
hat. Hier bemüht die Idealisierung jene vertraute RechtfertigungslegendelI, die dem 
faktischen Mitmachen den Sinn verleiht, dadurch -Schlimmeres verhütet« zu haben; 
sogar die gewählte Formulierung ( .. er hat erreicht~) bemüht sich, das »aktive 
Verhüten. angemessen auszudrücken: 

~Als Mitglied der Amtlichen Strafrechcskommission hat er nach '933 durch unbeirrbare und 
überlegene Sachlichkeit verhinder!, daß ein Strafgesetz.buch enlSl':lnd, das das Strafrecht 
vollends vor der Recht:Sidec kompromiuien hätte, und erreicht, daß ein Entwurf zuslJJ1de 
kam. der den Machthabern nich, paßte, so daß cr nie Geselz wurde.« (N, '974) 

Anhand der vorgefundenen und ausgewählten Texte läßt sich eine subtile, der hohen 
Auslegungskunsl der Profession angemessene Technik der Imagepflege identifizie­
ren. Mit ihr gelingt es, eine Distanzierung von dem faktisch gezeigten VerhaJten 
(während der NS-Zeit) dadurch herbeizuführen, daß eine andere RealitälSebene, 
eine »andere SinnprovinzQ (Drei,zel) geltend gemacht wird, in der sich das eigent­
liche Engagement für die "Wahrheit und Gerechtigkeit. still und unsichtbar (und 
dami tauch nich [ nachprüfbar!) vollzogen hat: 

.Er überbewenel keinen der möglichen Standpunkte, sieht Einzelfälle immer im Zusammen­
hang mit der Gesaflltsitualion. Ohne Jeden Abstrich von der Forderung nach Gerechtigkeit 
respektien er die Möglichkeit, daß der Positivismus als Schutzwall gegen politischen Miß-

>0 Eine laudario i" . konsrquento und dreht die Bcwci,bsc um: .,Daß seine persönliche Stellung im 
d.u ts~hen öHcnolichen und wi.senschaftlichen lebcn durch di«e Haltung nicht immer gcstl<k, worden 
ist, müss~n die Vt1"V\lwonJichen mit ihrem Publikum und mit sich selbst ausmachen.' (l, '97'). 

11 An di.ser Stelle ist es angebracht .ul die Autobiographi<' Horst Krügers (0., zerbrochene Haus, Eine 
Jugend in Deutschhnd. München '968) hin"l.llweiscn, in der die lolgenden Sätze 211 finden sind: .lch 
weiß, es ist l, äßlich, solche Erinnerungen heute auszugnben. Es ist ein wenig peinlich und komiscb. und 
niemand will es mehr wahrh,ben. daß er~ui eine $0 inbrün>ligc und kindische Wei,e d, mitgemacht hot, 
Heute nach drcidig J.hrcn wimmd. es in unserem Lwd von Widcrst>ndsk.'mpiem, S""heimen Be~ui· 
trag'~n. Männern der inn.ren Emig,..,ion und klugen Füchsen, die nur sch.inb .. m;nlten. um 
Schlimmeres LU verhüten" (K<üger. a .•. 0,. ,s f.). 
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brauch der Jusliz dienen kann. (Der Ver~torbene) weist auf die menschliche und berufliche 
Tragik vieler Jurislen hin, die man nichl durch eine Forderung nach Heldentum, dem viele 
nicht gewachsen waren, aus der Welt sch3Hen kann. Ob ein JuriSt in den dunklen Jahren im 
Amr bleiben oder gehen mußte, l:ißt sich nicht ruckschaucnd für alle gleich beantworten. (Der 
Verstorbene) sah die Entscheidung als eine personale an. Für ihn kommt es darauf an, ,ob der 
Einzelne :In seiner Stelle für das Recht gekÄmpft hat und sich durch den Drang der Macht nicht 
in der Intention auf Wahrheit und Gerechtigkeit hat beirren lassen." (N, 1963) 

Die Mitg[jeder der juristischen Profession sehen sich als verläßliche Hüter von 
Recht und bestehender Ordnung, sie verwalten aber auch den Bestand an ehrwürdi­
gen ~Leerformeln«, die sie mit großem Geschick zu neuen Rechclertigungsmustern 
kombinieren .• Der griechische Weise und der römische Jurist, der katholische 
Scholastiker und der aufgekJärte Literat, der liberale Freih~ndler und der sozialisti­
sche Revolutionär haben jene altehrwürdige BegriHswelt benutzen können, um ihre 
Lehren als ,wahrhaIt natürlich, oder ,wahrhaft vernünftig. hinzustellen und ihnen 
auf diese Weise den Anschein einer höheren Legitimation zu geben. Dazu kommt, 
daß sich solche Leerformeln für alle Anen institutioneller Menschenführung beson­
ders eigne.n . Sie erwecken - zumal bei den Geführten - den Eindruck unerschütte.rli­
cher Stetigkeit der obersten Grundsätze, wahrend sie die lenkenden Autoritäten bei 
ihren konkreten Entscheidungen in keiner Weise behindern. (Topitsch 196" zitien 
nach Degenkolbe 1965, 333)' Degenkolbe weist - in unmittelbarer Anknüpfung an 
das Topitsch-Zitat - zurecht darauf hin , daß "der logisch relativ große Spielraum 
von Leerformeln unmittelbar nichts über den sozialen Spielraum aus(sagr), den der 
oder die Hilndelnden bei der Interpretation und Anwendung von Leerformeln 
haben~ (Degenkolbe 1965, 333)' Die beim folgenden Beispiel sichtbar werdende 
Technik (der Imagepflege) besteh, gerade darin, den damaligen Gebrauch der 
Leerformel auf den heute wirksamen »sozialen Spielraum« zu beziehen, der von 
demokratisch-legitimierten Institutionen "begrenze« wird, die eine unvergleichlich 
berechenbarere Wirkungsweise entfalten: 

»Die Formel ,Recht ist, was dem Volke nützt', mir der damals ( ... ) das Recht zum Instrument 
der Macht depraviert werden sollte, haI er zum Primat der Rechtsidee gewendet durch den 
Zusatz: .NÜtzen kann dem Volke auf die Dauer l'IUf Gerechtigkeit •. M~n wird erinnert an 
Leibniz' geni:tle Umkehrung der Lockeschen Formel: ,Nihll est in intelleclU quod non fuerit in 
scnsu. durch den Zusatz ,nisi intellectus ipse •.• (N, (974)" 

Was jede Elitestudie bestätigt']: die ungebrochene Kontinuität der Diensdclasse in 
Deutschland bereitet ihren Angehörigen - und das sind nun einmal in Deutschland 
die» Juristen des Monopols« - keine Schwierigkeiten. Mit dem Interpretationsmu­
ster vom »Diensr an der Sache« gelingt es ihnen, bei dem nicht wegzuleugnenden 
Wechsel der Mächtigen, die die jüngste deutsche Geschichte alle gesehen hat, das 
Berufsziel konst:mt zu halten. So kann der »gehorsame Diensl an den Mächtigen~ 
als »die ganze Wirklichkeit der deutschen Jurisprudenz« (Dahrendorf) ausgegeben 
werden, LUmal sich die ideale Präsentation ausschließlich mit der Zeit des» Wieder­
au{baus« beschä{rigr: 

"Jet?! nach dem Zusammenbruch setzt er seine ganze immense Schaffenskraft für den 
Wiederaufbau des Rechtsstaates ein." (L. (961) 
.Nach dem Kriege hat er sich in grund~:it2Iichen Erörterungen :un Neub<J.u unseres Rc<:hts­
denkens beleiligt .• (N, 19 S 6) 
.Er stellt seine hohe InteUigenz und seine große Arbeitskraft, nach ,ojähriger Entrechtung in ' 
der nationalsozialistischen Zeit, ohne Zögern, ja mir einem gerade durch diese Erfahrung 
belebtem Eifer in den Dienst der Wiedergewinnung anstmdiger, mit der früheren Beamlentra­
dilion ven:r~glicher Zus~nde.« (N, (976) 

11 D,., Z,la. iSI nicn, ricntig wiedergegeben: es muß louren: >Nihil est in intellectu quod non ame (pnus) 
fuerit in sCn$u.f. 

lJ Z . B.: Beymf 1971; Dahreodorf 196\: Ellwein /Zoli '973 ; Zapf '961, 
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//1. Ein kleines Nachwort, das man auch als Vorwort lesen kann 

Den natürlichen und deshalb selbstverständlichen Vorgang: daß MitgLeder der 
juristischen Profession auf höchst private Weise mit den typischen »Freud-und­
Leid-Ereignissen. konfrontiert werden, nutzt die Profession, um in derselben 
Kontinuität, wie diese "Freud-und-Leid-Ereignisse .. aufeinander folgen, ein .in 
Termini sozial anerkanmer Eigenschaften umschriebenes Selbsrbild~ (Goffman 
'971, 10) zu produzieren und laufend zu pflegen, in der Absicht, dieses Selbstbild 
für ein breites Publikum (dem auch die NichmutgJieder der Profession zuzurechnen 
sind) abnahmefähig :zu machen. Die juristische Profession betreibt Realitätskon­
slruktion (und bisweilen auch Realitätsrekonstruktion) mit Hilfe von idealisierten 
Lebensläufen, die» Vergangenheit nach Maß und von der Stange« (Berger) präsen­
tieren: jede der gewürdigten Persönlichkeiren wird ihrer individuellen Züge entklei­
de! und als "gehorsamer Diener des Rechts«, der seinen "Dienst an der Allgemein­
heit « verläßlich verrichtet, dargebocen. 
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